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Die Ferien sind – der Sommer
geht zu Ende. Der Alltag verein-
nahmt uns langsamwieder. An was
erinnern wir uns, wenn wir an die
letztenWochen denken? Das wird
von Fall zu Fall, von Mensch zu
Mensch sehr unterschiedlich sein.
Und doch gibt es so manches, was
uns alle betraf und in gewisserWei-
se betrifft.

Da war zunächst das Wetter. Ei-
nen so heißen und trockenen
Sommer kennen wir nicht, zu-
mindest so lange es offizielleWet-
teraufzeichnungen gibt. Freibä-
der und Seen verzeichnen Besu-
cherrekorde. Des Einen Freud ist
des Anderen Leid. Land-, Forst-
und Fischwirte verweisen auf Ver-
luste undGefahren – Ernteausfälle,
Futterknappheit, Borkenkäfer,
Wald- und Feldbrände. Menschen
leiden unter den zu hohen Tem-
peraturen. Besonders Alte und
Kranke und auch die, die im Frei-
en, auf und auch unter Dächern
arbeiten müssen.Wasser ist Leben.
Diese banale, aber in unseren
Breiten oft nur rhetorisch ge-
brauchte Erkenntnis wird zur Ge-
wissheit – für Pflanzen undTiere,
für uns Menschen.

Klimawandel: Das Klima verän-
dert sich stetig seit es unseren
Planeten gibt.Was davon ist „men-
schengemacht“ und was nicht?
Die wissenschaftlich- philosophi-
schen Debatten darüber haben
mit dem Sommer 2015 neue
Nahrung bekommen.

Griechenland: Sirtaki, Ouzo,
Wein, Fetakäse, Olivenöl - kurz
Urlaubsfreuden - verbanden wir in
der jüngeren Vergangenheit damit.

VonZeit zu Zeit --
Hdys a hdys
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Pünktlich zu Beginn des neuen
Schuljahres werben Ausbildungsbe-
triebe rund um Bautzen beim Beru-
femarkt 2015 um zukünftige Fach-
kräfte. Etwa 1.000 Schüler werden er-
wartet, die sich über Karrierechancen
in der Heimat informieren wollen.

Der Berufemarkt in Bautzenfin-
det am 18. September 2015 in der
Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Neuer
Veranstaltungsort ist in diesem
Jahr das Steinhaus Bautzen in der
Steinstraße 37 – im Zentrum von
Bautzen.

Aus allen Branchen werden Un-
ternehmen vertreten sein, die Aus-
bildungsberufe im Industrie- und
Dienstleistungsbereich, im kauf-
männischen und sozialen Bereich
oder imHandwerk anbieten. Die Pa-
lette reicht von Automobilkaufleuten
über Elektroniker, Mechatroniker,
Produktionsmechaniker, Tischler bis
hin zu Verkäufern und Zerspa-
nungsmechanikern.

Die ausstellenden Unternehmen
und alle vorgestellten Ausbildungs-

berufe werden stets tagaktuell im
Internet unter www.berufemarkt.com
veröffentlicht.

Neben dem Messeteil können
Schüler auch wieder am Berufe-
markt aktiv teilnehmen. Angemeldete
Interessenten können sich selbst aus-
probieren: beim Löten, Frisieren,
Baby baden oder beim Kunststoff be-
arbeiten und Tisch decken. Schüler,
deren Berufswunsch bereits gefestigt
ist, können teambildende Work-
shops besuchen, Vorstellungsgesprä-
che proben oder beim 3-D-Druck
mitmachen.

Neben den zukünftigen Auszu-
bildenden sind natürlich auch Leh-
rer, Eltern undGroßeltern eingeladen,
den Berufemarkt zu besuchen. Der
Eintritt ist frei.

Bereits Ende Juli hatten sich mehr
als 60 Unternehmen als Aussteller an-
gemeldet und weit über 700 Schüler
ihr Kommen angekündigt.

Seien auch Sie dabei!

B e r u f e m a r k t B a u t z e n m i t
z a h l r e i c h e n a n g e B o t e n a n
n e u e m V e r a n s t a l t u n g s o r t

Ausbildung gesucht?
Qu
ell
e:
IH
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In den letztenWochen bis heute geht
es beim Thema dagegen um Schul-
den und die Stärke der Fliehkräfte,
die unsere Währung wie unsere eu-
ropäischen Gemeinsamkeiten und
Unterschiede aushalten oder auch
nicht. Öffentliche Haushalte funk-
tionieren nach den gleichen Regeln
wie der Private von „Lieschen Mül-
ler“: Einnahmen und sich daran
orientierende Ausgaben, für beson-
dere Anschaffungen Kredite, die zu-
rückgezahlt werden müssen. Oft ein
harterWegmit Konsequenzen, wenn
er nicht zum Ziele führt. Gemein-
schaft kann, muss helfen, Schwie-
rigkeiten zu überwinden. Das ist der
Sinn von Gemeinschaften. Wie im
Privaten auch, setzt das aber Ver-
ständnis und Bereitschaft bei Ge-
benden und Nehmenden – eben
gegenseitiges Vertrauen – voraus.
Es bleibt zu hoffen, dass sich Europa
in diesem Sinne bewährt.

Flüchtlingsströme und kein Ende:
Nach gegenwärtigen Erkenntnissen
werden sich die Zugangszahlen ge-
genüber dem vorigen Jahr vervier-
fachen.Wie es im kommenden Jahr
weitergeht, ist kaum vorauszusehen.
Krieg undNot in derWelt, aber auch
wirtschaftliche Fehlanreize lassen
Deutschland für viele zum Zu-
fluchtsort werden. Rechtliche und or-
ganisatorische Änderungen mit dem
Ziel die Hilfen auf jene zu konzen-
trieren, deren Fluchtgründe zum
Bleiben und wirksamen Integrieren
berechtigen, liegen in der Zustän-
digkeit des Bundes.

Ohne Änderungen werden wir bald
an die Grenzen des Machbaren sto-
ßen. Die Diskussion um zentrale
oder dezentrale Unterbringung
bringt uns hier nur bedingt weiter.
So sieht das geltende Asylverfah-
rensrecht prioritär Gemeinschafts-
unterkünfte vor. Der Umstand, dass
nach wie vor weit mehr als 60% der
aufzunehmenden Asylbewerber we-
gen der Nichtanerkennung der vor-
gebrachten Asylgründe wieder aus-
reisen müssen, lässt auch hier Gren-

zen erkennen. Im Übrigen sind mit
einer dezentralen Unterbringung in
einem Flächenlandkreis wie dem
unseren personelle, organisatorische
und damit finanzielle Aufwände
verbunden, die unseren Haushalt
gänzlich in Schieflage bringen. Und
das muss unbedingt verhindert wer-
den. Deshalb ist und bleibt ein
leistbarer Mix zwischen zentraler
und dezentraler UnterbringungWeg
und Ziel.

Not bleibt Not – unabhängig davon
ob Menschen Asyl nach geltender
Rechtslage erhalten oder nicht. Die
Würde des Menschen ist unantast-
bar. Das gilt für alle Menschen.
Würde wird durch Achtung und an-
ständiges Miteinander begründet
und gelebt. Auch, wenn die gegen-
wärtigen Herausforderungen groß
sind, gibt es noch lange keine Grün-
de,Würde und Anstand vermissen zu
lassen. Das schließt ein Vorbringen
berechtigter Sorgen und Bedenken
wie konstruktiver Kritik nicht aus.

Der Sommer geht zu Ende.Viele ha-
ben Reisen unternommen, man-
ches erlebt und sich erholt. Reisen
bildet, auch weil Vergleiche möglich
werden. Beim ehrlichen Resümieren
dürfen und müssen wir erkennen,
dass wir in einer vergleichsweise gu-
ten Situation, auf der Sonnenseite
dieserWelt leben. Das sollte unsMut
machen.

Die Ferien sind vorbei. Schule und
Ausbildung haben begonnen. Allen
Schülern, vor allem unseren ABC-
Schützen, den Ausbildungs- und
Studienanfängern viel Freude und Er-
folg - Eltern und Lehrern das Glei-
che, gepaart mit Geduld und Zu-
versicht.

Ich wünsche uns allen einen schö-
nen Spätsommer.

Ihr
Michael Harig, Landrat

IN EIGENER SACHE

HallenbadKamenz am 19. September geschlossen

Das Hallenbad Kamenz ist auf-
grund einer Veranstaltung am
Samstag, den 19. September 2015
komplett geschlossen.Die Schlie-
ßung betrifft auch den Sauna-
und Solariumbereich.
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IN EIGENER SACHE

Landkreis-
verwaltung
bleibt am

02. September
2015

geschlossen

AmMittwoch, den 02. September
2015 bleibt das Landratsamt Baut-
zen auf Grund einer Personalver-
sammlung geschlossen.

Die Schließung betrifft alle Ver-
waltungsstandorte (Bautzen, Ka-
menz, Hoyerswerda) sowie Au-
ßenstellen einschließlich Bürger-
amt, Fahrerlaubnis- und Kfz-Zu-
lassungsbehörde.

Im Rahmen einer Feierstunde wur-
den am 25. Juni 2015 13 Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister sowie
der Verbandsvorsitzende des Verwal-
tungsverbandes „Am
Klosterwasser“ im
Landratsamt an-
lässlich ihres 25-
jährigen Dienst-
jubiläums geehrt.
Landrat Michael Ha-
rig würdigte die Ver-
dienste der Jubilare, die
seit der politi-
schenWende
1990 Verant-
wortung als kommunaleWahl-
beamte übernommen haben. In
seinen Ausführungen betonte der
Landrat nochmals die besonderen
Anforderungen in dieser Zeit. Es wa-
ren vielfach unkonventionelle Ent-
scheidungen zum Wohle der Städte
und Gemeinden und deren Bürge-
rinnen und Bürger zu treffen.

Nach den ersten freienWahlen galt
es, beflügelt von der herrschendenAuf-
bruchsstimmung, jedoch ohne Er-
fahrung im Bundesdeutschen Recht
und mangels eigenen Kommunal-
rechts neu zu beginnen. Vieles war an-
zupacken. Strukturbrüche in derWirt-

schaft mussten kompensiert und eine
Wirtschaftsförderung neu aufgebaut
werden.Verwaltungenwurden neu or-
ganisiert. DieThemen Abwasser ,Stra-
ßenbau, Schulsanierungen und Kitas
zählten u.a. zu den ersten Arbeits-
schwerpunkten.

Aber auch nachdem sich in den
90er Jahren die Ver-
waltungen sortiert
hatten, dieMitar-
beiter geschult wa-

ren, wurden die Aufga-
ben nicht weniger. Der
Städteumbau imHin-
blick auf eine ver-
änderte Woh-
nungssituation
oder die Altlasten-

problematik an ehemali-
gen, maroden Industriestandorten
waren neu zu bewältigende Aufgaben.
Neue Wohn- und Gewerbegebiete
entstanden.Mit hoher Arbeitslosigkeit
als eine der negativen Folgen der
Marktwirtschaft war umzugehen.
Dazu waren Gemeindegebietsrefor-
men und zwei Kreisgebietsreformen zu
schultern.

Für die Bewältigung dieser an-
spruchsvollen Aufgaben der letzten 25

Jahre bedankte sich Landrat Michael
Harig bei den Anwesenden. Er be-
tonte, dass der Landkreis nicht zuletzt
auf Grund der Entscheidungen und
Maßnahmen der zurückliegenden 25
Jahre Jahre heute so gut dasteht. Die
Städte und Gemeinden haben in die-
ser Zeit eine beeindruckende Ent-
wicklung genommen. Sie bieten den
Bürgern ein angenehmes Wohnum-
feld, den Besuchern gepflegte Orts-
bilder und den Gewerbetreibenden
eine gute Infrastruktur.

Landrat Michael Harig:

„Ich danke Ihnen für das gute und kon-
struktiveMiteinander, das wir in den zu-
rückliegenden 25 Jahren Ihrer Amtszeit
hatten. Ich danke auch für manches
Streitgespräch, für manche Meinungs-
verschiedenheit. Es liegt in der Natur der
Sache, dass die Interessen einer Ge-
meinde nicht in jedem Fall deckungs-
gleichmit denen des Landkreises sind. Sie
wurden von IhrenWählern beauftragt,
die Interessen der Gemeinde zu vertre-
ten. Und wenn Sie das nicht entspre-
chend IhremWählerauftrag getan hät-
ten, könnten Sie dieses 25-jährige
Dienstjubiläum als kommunalerWahl-
beamter nicht begehen.

Herzlichen Glückwunsch!“

1 4 k o m m u n a l e w a h l B e a m t e n a h m e n g l ü c k w ü n s c h e
d e s l a n d r a t e s z u m 2 5 - j ä h r i g e n d i e n s t j u B i l ä u m e n t g e g e n

25 Jahre kommunalerWahlbeamter

Michael Staude (Weißenberg)
Dienstantritt: 1983
(seit 1990 kommunaler
Wahlbeamter)

Hiltrud Snelinski* (Rammenau)
Dienstantritt: 1986
(seit 1990 kommunaleWahlbeamtin)

Franz Brußk* (Räckelwitz)
Dienstantritt: 1988
(seit 1990 kommunaler
Wahlbeamter)

Margit Boden* (Haselbachtal)
Dienstantritt: 1989
(seit 1990 kommunaleWahlbeamtin)

Andreas Erler (Bischofswerda)
Dienstantritt: Mai 1990

Christian Schramm (Bautzen)
Dienstantritt: Mai 1990

Michael Schulze
(Doberschau-Gaußig)
Dienstantritt: Mai 1990

Peter Beer (Göda)
Dienstantritt: Juni 1990

Volker Brandt (Elstra)
Dienstantritt: Juni 1990

Steffen Grahl (Neukirch)
Dienstantritt: Juni 1990

Dietmar Koark (Elsterheide)
Dienstantritt: Juni 1990

Christian Mögel* (Lichtenberg)
Dienstantritt: Juni 1990

Thomas Zschornack* (Nebelschütz)
Dienstantritt: Juli 1990

Alfons Ryćer
(Vorsitzender Verwaltungsverband
„Am Klosterwasser“)
Dienstantritt als Bürgermeister:
Mai 1990

* 2015wiedergewählte Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister

** Bei den angegebenen Zeiten wurden
Tätigkeiten als stellvertretender Bürger-
meister, Verwaltungsmitarbeiter o.Ä.
nicht berücksichtigt, es wurde lediglich auf
das Bürgermeisteramt abgestellt.

Jubilare imÜberblick**

Ein besonderer Dank für die geleistete Arbeit
sowie alle gutenWünsche für den neuen Lebensabschnitt

gehen an Christian Schramm, Andreas Erler,
Volker Brandt, Peter Beer, Steffen Grahl,
Michael Staude sowie Alfons Ryćer.

Die Bodenrichtwerte* für den Land-
kreis Bautzen mit Stand 31.12.2014
sind ab sofort im Geoportal des Land-
kreises Bautzen unter www.landkreis-
bautzen.de/geoweb abrufbar. Unter
dem Menüpunkt „Verkehr, Bauen,
Bodennutzung“ können sich Inte-
ressierte einen Überblick über zona-
le Bodenrichtwerte für Baulandflächen
sowie Landwirtschaftsflächen und
über die besonderen Bodenrichtwer-
te (Anfangswerte) in Sanierungsge-
bieten verschaffen und gezielt die
entsprechenden Daten am Klick-
punkt ermitteln.

Wichtig in dem Zusammenhang ist,
dass die ermittelten Bodenrichtwerte
lediglich der Orientierung dienen,
allerdings keine bindendeWirkung be-
sitzen. Ansprüche gegenüber Trägern
der Bauleitplanung, den Baugeneh-

migungsbehörden oder den Land-
wirtschaftsbehörden können aus den
Richtwertzonen nicht abgeleitet wer-
den. Anträge auf schriftliche Boden-
richtwertauskunft nimmt die Ge-
schäftsstelle des Gutachterausschusses
im Landkreis Bautzen gern entgegen.
Diese Auskunft ist kostenpflichtig.

Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses
Tel.: 03591 5251 62010
E-Mail: silvia.kahden@lra-bautzen.de

GEOWEB

Bodenrichtwerte 2014

* Der Bodenrichtwert ist ein Wert für einen Quadratmeter unbebauten Bo-
den. Er dient als Hilfswert bei der Wertermittlung für Immobilien und ist
ein Durchschnittswert, der aus Grundstücksverkäufen abgeleitet wird.

(Quelle: wikipedia.org)
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Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Bautzen
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Auf derGrundlage des § 10Absatz 3 des
Gesetzes zumSchutz vor schädlichenUm-
welteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen, Geräusche, Erschütterungen
und ähnlicheVorgänge (Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 desGesetzes vom
20. November 2014 (BGBl. I S. 1740)
i. V. m. §§ 8 und 9 der Neunten Ver-
ordnung zurDurchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung
über das Genehmigungsverfahren - 9.
BImSchV) in der Fassung der Bekannt-
machung vom29.Mai 1992 (BGBl. I S.
1001), zuletzt geändert durch Artikel 3
derVerordnung vom2.Mai 2013 (BGBl.
I S. 973, ber. S. 3756)wird Folgendes be-
kannt gemacht:
Die Missale Transport & Wertstoff
GmbH&Co.KG, Lindach 1 in 01920
Nebelschutz hat mit Datum vom
01.06.2015 beim Landratsamt Bautzen
einen Antrag auf Erteilung einer Ge-
nehmigung gemäß § 16 BImSchG für
die wesentliche Änderung der Anlage zur
Lagerung undBehandlung vonAbfällen
am Standort Lindach 1, Ortsteil Militz
in 01920 Nebelschütz gestellt.

Die Änderungen beziehen sich imWe-
sentlichen auf
• Erhöhung der Lagermengen von
4.850 t auf 6.500 t annicht gefährlichen
Abfällen,
• Erhöhung der Durchsatzleistung von
4.850 t auf 8.000 t annicht gefährlichen
Abfällen,

• Zwischenlagerung von maximal
1.000 t gefährlichen Abfällen,
• maximale Durchsatzleistung von
2.000 t gefährlichen Abfällen und

• Behandlung von maximal 1.000 t
Holzabfälle.

Die Erweiterung des Anlagenbetriebes ist
für das Jahresende 2015 vorgesehen.

Die Zwischenlagerung und die Be-
handlung von gefährlichen Abfällen
(Holzabfällen) fallen unter die Num-
mern 8.11.1.1 bzw. 8.12.1.1 des An-
hangs 1 der Vierten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (Verordnung über
genehmigungsbedürftige Anlagen - 4.
BImSchV) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. Mai 2013
(BGBl. I S. 973, ber. S. 3756). Für das
Vorhaben ist daher ein förmliches Ge-
nehmigungsverfahren nach § 2 Absatz
1 Nr. 1 a) der 4. BImSchV durchzu-
führen.

Das Vorhaben bedarf einer Genehmi-
gung nach § 16 BImSchG und wird
hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BImSchG
in Verbindung mit §§ 8 ff. der Neun-
ten Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-
ordnung über das Genehmigungsver-
fahren - 9. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29. Mai 1992
(BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert
durch Artikel 3 der Verordnung vom
2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973, ber. S.
3756) öffentlich bekannt gemacht.

Der Genehmigungsantrag, die dazuge-
hörigen Unterlagen und die entschei-
dungserheblichen behördlichen Unter-
lagen werden einen Monat vom
7. September 2015 bis einschließlich 6.
Oktober 2015 an folgenden Stellen aus-
gelegt und können dort während der
Dienststunden von jedermann eingese-
hen werden:

• Landratsamt Bautzen, Bürgeramt,
Zimmer E 4, Macherstraße 55 in
01917 Kamenz
Montag: 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag: 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr

• Gemeinde Nebelschütz, Hauptstraße
9 in 01920 Nebelschütz
Montag: 7:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 7:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 7:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 13:00 bis 18:00 Uhr

• Verwaltungsverband „Am Kloster-
wasser“, Zimmer 10, Poststraße 8
in 01920 Panschwitz-Kuckau
Montag: 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag: 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Darüber hinaus sind die Antragsunter-
lagen auch im Internet unter der Adres-
se www.landkreis-bautzen.de/809.html
einzusehen.

Weitere Informationen, die für die Ent-
scheidung über die Zulässigkeit desVor-
habens von Bedeutung sein können und
die dem Landratsamt Bautzen erst nach
Beginn der Auslegung vorliegen, werden
der Öffentlichkeit nach den Bestim-
mungen über den Zugang zu Umwelt-
informationen zugänglich gemacht.

Einwendungen gegen dasVorhaben kön-
nenwährend derEinwendungsfrist vom
7. September 2015 bis einschließlich 20.
Oktober 2015 schriftlich bei einer der
oben genannten Stellen erhobenwerden.
Einwendungen per elektronische Da-
tenübermittlung genügen nicht dem
Schriftverkehrserfordernis undbleiben da-
her unberücksichtigt.Mit Ablauf der Ein-
wendungsfrist sind alle Einwendungen
ausgeschlossen, die nicht auf privat-
rechtlichenTiteln beruhen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ein-
wendungen von Einwendern, die nicht
schriftlich erhoben wurden bzw. deren
Namen und Adresse unleserlich sind,
nicht berücksichtigt werden.Darüber hi-
naus müssen die Einwendungen erken-
nen lassen,welcheBeeinträchtigungen be-
fürchtet werden und inwelcherWeise die
Genehmigungsbehörde bestimmte Be-
lange in ihre Prüfung einbeziehen soll.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass
die Einwendungen an den Antragsteller
sowie die beteiligten Behörden zur Stel-
lungnahme weitergeleitet werden. Auf
VerlangendesEinwenderswerdenNamen
undAnschrift unkenntlich gemacht, so-

weit die Angaben nicht zur Beurteilung
des Inhalts der Einwendung notwendig
sind.

Bei Einwendungen, die vonmehr als 50
Personen aufUnterschriftenlisten unter-
zeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautenderTexte eingereicht werden
(gleichförmige Einwendungen), müssen
einenUnterzeichnermit seinemVor- und
Familiennameund seinerAnschrift als ge-
meinsamen Vertreter der übrigen Un-
terzeichner bezeichnen. Gleichförmige
Einwendungen, die die oben genannten
Angaben nicht deutlich sichtbar auf je-
dermit einerUnterschrift versehenen Sei-
te enthalten, können unberücksichtigt
bleiben. Gleiches gilt, wenn der Vertre-
ter keine natürliche Person ist.

Nach Ablauf der Einwendungsfrist ent-
scheidet die Genehmigungsbehörde, ob
eine Erörterung mit dem Antragsteller
und den Einwendern durchgeführt wird
(§ 10 Absatz 6 BImSchG). Diese Ent-
scheidung wird öffentlich bekannt ge-
macht (§ 12 Absatz 1 Satz 3 der 9.
BImSchV).

Die Entscheidung über den Antrag wird
öffentlich bekannt gemacht. Die Zu-
stellung der Entscheidung über denGe-
nehmigungsantrag an die Personen, die
Einwendungen gegen dasVorhaben er-
hoben haben, kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden.

Kamenz, den 12.08.2015
Birgit Weber, Beigeordnete

Bekanntmachung des Landratsamtes Bautzen zumVollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes für das Vorhaben
der wesentlichen Änderung der Anlage zur Lagerung und Behandlung von Abfällen am Standort Lindach1 in 01920 Nebelschütz

Aktenzeichen 106.11:Nbs-Missale/Miltitz-Abfalllager04 vom 12. August 2015

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen des Landkreises Bautzen

vom 13.08.2015 über die Einberufung der nächsten öffent-
lichen Sitzung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen

Hiermit wird bekannt gegeben, dass die nächste öffentliche Ver-
bandsversammlung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen

am Dienstag, dem 29.09.2015
von 13:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr

in 02943 Boxberg/O.L.,
Zur Strandpromenade 1, Tourist-Info Bärwalder See

stattfindet.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit und
Protokollkontrolle

TOP 2 Beschlussvorlage 15/15: Fortschreibung Regionales
Entwicklungs- und Handlungskonzept (REK)

TOP 4 Beschlussvorlage 16/15:
Feststellung des Jahresabschlusses 2014

TOP 5 Beschlussvorlage 17/15: Aufhebung eines Beschlusses

TOP 6 Beschlussvorlage 18/15:
2. Änderung der Verbandssatzung

TOP 7 Beschlussvorlage 19/15: Grundstücksangelegenheiten

TOP 8 Mitteilung 01/15: Beteiligungsbericht 2015

TOP 9 Bericht der Geschäftsstelle

TOP 10 Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

Michael Harig
Vorsitzender des Zweckverbandes
Lausitzer Seenland Sachsen

Bekanntmachung des Zweckverbandes Lausitzer Seenland Sachsen
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SELBSTHILFEGRUPPE
DIABETES TYP II

Einladung zu der Veranstaltung am 09.09.2015
Thema: Besuch der Bibliothek
Referentin: Monika Müller
Wann: 16.00 Uhr
Ort: Schloßstraße 10/12, 02625 Bautzen

Um vorherige Anmeldung beim Gruppenleiter wird gebeten.

Wirwürden uns freuen, auch in diesem Jahr zahlreiche Interessenten
begrüßen zu können. Die Teilnahme ist kostenlos und es besteht
kein Erfordernis zur Mitgliedschaft.

Rainer Vorreiter, Gruppenleiter, Tel. 03591 – 28734

SELBSTHILFEGRUPPE LEBEN MIT KREBS –
FÜR BETROFFENE UND ANGEHÖRIGE

07.09.2015
„Gesundes aus dem Klostergarten“
Erlebnisangebot imErnährungs- undKräu-
terzentrum, Kloster St. Marienstern, Pan-
schwitz-Kuckau mit Führung, Kochen
und Verkostung
Führung: Silvia Ulrich, Ernährungswis-
senschaftlerin
Abfahrt: 13.30Uhr abDRK-Sozialstation,
Ziegelstraße 22 in Bautzen
Anmeldung beim Gruppenleiter Erwin
Gräve,Tel.: 03591-279070, ist unbedingt
erforderlich

21.09.2015 Wir gehen Kegeln/Bowlen
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen mit
Einnahme des „Kegler-Menü“ - ein zünf-
tiger Brauereischmaus
Treffpunkt: 15.00 Uhr
Bautzener Brauhaus,
Thomas-Mann-Straße 7, 02625 Bautzen
Anmeldung beim Gruppenleiter Erwin
Gräve,Tel.: 03591-279070, ist unbedingt
erforderlich.

Wir treffen uns in der Regel jeden
1. und 3.Montag imMonat um14.00Uhr

in der DRK- Sozialstation, Ziegelstr. 22,
02625 Bautzen. (Ausnahmetermine sind
fett gedruckt.) Auch in diesem Jahr freuen
wir uns über alle, die an unserenTreffen teil-
nehmen wollen.
Ob als Betroffener, Angehöriger oder inte-
ressierterGast: Sie sind herzlich eingeladen!
DieMitgliedschaft in derGruppe zurTeil-
nahme an denVeranstaltungen ist keineBe-
dingung.

Erwin Gräve, Gruppenleiter
Tel.: 03591-279070

In eigener Sache:
Das Büro der SKS in Bautzen ist am Dienstag,
8.9.2015, wegen einer amtlichen Veranstaltung
nur von 13.00 – 15.00 Uhr geöffnet.

Das Büro in Hoyerswerda ist am 16. und
17.9.2015 wegen einerWeiterbildung nur durch
unsere Verwaltungsfachkraft besetzt.

Arbeitskreis Selbsthilfe:
DieMitglieder des Arbeitskreises treffen sich am
Mittwoch, 23.9.2015, um 15.00 Uhr zu ihrer
nächsten Sitzung im SKS-Büro in Bautzen.

Wichtige Erinnerungen
für alle Selbsthilfegruppen:
1. Die Gruppenstunden im September sollten
auch zurDiskussion überVorhaben und die da-
für erforderlichen finanziellen Mittel im Jahr
2016 genutzt werden, denn imOktober 2015
steht die Beantragung über Fördermittel durch
das Land Sachsen und den Landkreis Bautzen
wieder an.

2. Bitte organisieren Sie in allen Selbsthilfegrup-
pen, die sich nicht zum Regionalen Selbsthil-
fetag am 10.10.2015 im Krankenhaus Bi-
schofswerda, Kamenzer Str. 55 von 10.00 –
16.00 Uhr präsentieren, diesen zu besuchen.
Bischofswerda und Umgebung bieten mehre-

re Möglichkeiten einen Besuch beim Selbst-
hilfetagmit einer Erlebnistour zu verbinden. Ein
Besuch, verbunden mit einer kleinenWande-
rung auf den Butterberg beispielsweise ist im-
mer lohnenswert.)

Betroffenensuche:
SHG – Migräne – Bautzen:
„Mama, ich hab’ so Kopfweh“
Die Selbsthilfegruppe Migräne Bautzenmöch-
te Kindern und Jugendlichen beim Umgang mit
dieser Krankheit helfen sowie Rat und Unter-
stützung geben. Bereits Kinder und Jugend-
liche können unter Migräne und deren Be-
gleiterscheinungen, wie Kopfschmerz, Übelkeit
und Erbrechen leiden.

Treffen für Betroffene und Eltern:
31.08.2015, 17.00 Uhr
Wo: Frauenzentrum Bautzen,
Karl-Marx-Straße 7, 02625 Bautzen
Die Leiterin der SHG Migräne, Gertraude
Kother, ist auch telefonisch unter 035938/
50602 direkt zu erreichen.

SHG Balance –
Leben trotz Depression Ottendorf-Okrilla:
Neue Mitglieder – Männer und Frauen - sind
bei uns herzlich willkommen.

Treff: jeden 1. und 3. Montag
im Monat um 17.00 Uhr
Wo: Kirchgemeindehaus der Katholischen
Kirche, 01458 Ottendorf – Okrilla,
Radeberger Straße 19
Vorherige Absprachen sind selbstverständlich
möglich. Tel.: 035205/753 695 (mit Anrufbe-
antworter, wir rufen gern zurück)

Betroffene mit einem hypoxischem Hirn-
schaden können sich im Büro der SKS in Baut-
zen melden. Dort hat sich ein Betroffener aus
dem Oberland gemeldet, der unbedingt Kon-
takt mit weiteren Betroffenen sucht.

Treffen von Selbsthilfegruppen
imSeptember:

SHG Morbus Crohn/Colitis Ulcerosa
Bautzen
Treff: 02.09.2015 um 18.00 Uhr
Wo: Deutsches Rotes Kreuz,
Ziegelstraße 22, 02625 Bautzen
Thema: Vorbereitung des
Arzt-Patienten-Seminars am 26.9.2015

SHG Burn out/Depression Bautzen
Treff: Mittwoch, 09.09.2015, um 17.00 Uhr
Wo: Löhrstr. 33, 02625 Bautzen
Nächstes Treffen: 23.09.2015

Gesprächskreis Soziale Phobie
Treff: 10.09.2015, um 16.00 Uhr
Wo: Frauenzentrum, Karl-Marx-Str. 7,
02625 Bautzen
Nächstes Treffen: 24.09.2015

INFORMATION DER SELBSTHILFEKONTAKTSTELLE IM LANDKREIS BAUTZEN (SKS)

Selbsthilfekontaktstelle Bautzen
Löhrstraße 33, 02625 Bautzen,
Tel: 03591/3515863
sks-bz@diakonie-hoyerswerda.de

Sprechzeiten:
Dienstag 10 – 15 Uhr
Donnerstag 13 – 18 Uhr

Selbsthilfekontaktstelle Hoyerswerda
Schulstraße 5, 02977 Hoyerswerda,
Tel.: 03571/408365
sks-hy@diakonie-hoyerswerda.de

Sprechzeiten:
Dienstag 13 – 17 Uhr
Mittwoch 10 – 12 Uhr und 13 – 15 Uhr
Donnerstag 13 – 15 Uhr

Internet: www.diakonie-hoyerswerda.de

In Kürze steht die Anmeldung der
künftigen Schulneulinge für das Schul-
jahr 2016/17 an.

Die SorbischeGrundschule Bautzen ist
die einzige staatliche Grundschule in
Sachsen, die kein Einzugsgebiet hat.

Das heißt Kinder aus dem gesamten
Stadtgebiet und der näherenUmgebung
können die Schule besuchen.

Voraussetzungen:
Ander SorbischenGrundschule können
Schüler
• mit sorbischen muttersprachlichen
Kenntnissen,
• mit sorbischsprachigen Vorkenntnis-
sen (Kinder ausWitaj-Kindergärten)
• mitNachweis des Besuches eines Sor-
bischkurses - Anmeldungen hierzu
nimmt das Witaj – Sprachzentrum
Bautzen (03591/ 550418), Postplatz

entgegen, aufgenommen werden.

Wenn Ihr Kind an der Sorbischen
Grundschule Bautzen eingeschult wer-
den soll, beachten Sie bitte folgende An-
meldeformalitäten:

Die Anmeldung des Kindes muss zu-
nächst an der zugewiesenen Stamm-
schule erfolgen.
Weiterer Verlauf:

1. Antrag auf Beschulung außerhalb
des festgelegten Grundschulbezirkes
(Antragsformular § 25 – liegt in der
zugewiesenen Stammschule vor)

2. Antragsformular § 25 Abgabe in der
Stammschule

3. WeitereMaßnahmen erfolgen durch
die entsprechenden Grundschulen

4. Zwischenbescheid (SGS) erfolgt bis
zum Februar des laufenden Schul-
jahres

5. Aufnahmebescheid ergeht am Ende
des laufenden Schuljahres durch die
aufnehmende Grundschule

A. Natusch, Schulleiterin

Mehr Informationen:
http://sorbische-grundschule-
bautzen.webnode.com/
informacije-informationen/
schulprogramm/

SORBISCHE GRUNDSCHULE BAUTZEN

Information zur Schulanmeldung 2016/17
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Nach gut zwei Jahren Daten-
sammlung, Aufbereitung, Informa-
tionsweg- und Prozessanalysen sowie
Programmierung ist den Kommunen
in der Region Bautzen – Görlitz - Li-
berec nun der grenzüberschreitende
Austausch aller relevanten Informa-
tionen im Falle einer Katastrophe
möglich.

Das Projekt mit demNamen CI-
FAD – (Abk., englisch für „Grenz-
überschreitende Integration von In-
formationen, Systemen und Prozes-
sen zur Prävention und Bewältigung
von Hochwasser- und Katastro-
phensituationen“) wurde zu 85%
von der Europäischen Union geför-
dert. Die Gesamtkosten betrugen 3
Mio. Euro. Auf den Landkreis Baut-
zen entfielen davon 432.000 Euro.

Zur Umsetzung des Projektes auf
deutscher Seite beauftragten die Pro-
jektpartner Landkreis Görlitz und
Landkreis Bautzen das Fraunhofer-
Institut für Verkehrs- und Infra-
struktursysteme IVI aus Dresden.
Dessen umfangreiche Praxiserfah-
rung in der Entwicklung von Soft-
waresystemen für die Gefahrenab-
wehr, u.a. für ein ähnliches Projekt des
Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge mit der Region Usti so-
wie die Forderung, auf diesem System
auch in unseren beiden Landkreisen
aufzubauen, waren letztlich für die
Vergabe ausschlaggebend.

Ergebnisse
Durch das Projekt wurde das als

Basis verwendete System MobiKat
(Mobile Information, Kommando-
arbeit und Taktik) so weiterentwi-
ckelt, dass zum Beispiel eine auto-
matisierte Ausrufung der Hochwas-

seralarmstufen durch die untereWas-
serbehörde möglich ist. Bis dato er-
folgte die Alarmierung noch per Fax.
Nun werden die betroffenen Ge-
meinden zusätzlich automatisch und
bedeutend schneller per E-Mail be-
nachrichtigt.

Eine weitere Automatisierung be-
trifft die Stammdaten der Feuer-
wehren. Über einWebportal werden
alle relevanten Daten der kommu-
nalen Feuerwehren (Fahrzeuge, Res-
sourcen, Ansprechpartner, Ausbil-
dungsstand, Personalbestand) erfasst
und der unteren Katastrophen-
schutzbehörde für Planungen und
Einsätze sowie der Integrierten Re-
gionalleitstelle Hoyerswerda (IRLS)
für ihre Aufgabenerfüllung bereit
gestellt. Vorgenommene Änderungen
im Datenbestand werden dabei pro-
tokolliert und täglich der unteren Ka-
tastrophenschutzbehörde und der
IRLS in Hoyerswerda übermittelt.

Durch eine ebenfalls neu entwi-
ckelte Schnittstelle zu anderen bereits
vorhandenen Systemen wird nun-
mehr eine mehrfache Datenerfas-
sung vermieden, was zu Zeiterspar-
nis undMinimierung von Fehlern im
Datenbestand führt. Ein weiterer
Vorteil: auch die relevanten Daten für
die jährliche Feuerwehrstatistik kön-
nen automatisch zusammengefasst
werden.

Speziell für denHochwasserschutz
wurden an Standorten, an denen
keine Pegel des Landeshochwasser-
zentrums errichtet sind, in Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden Ka-
meras zur Pegelbeobachtung instal-
liert. Die aller 3 Minuten aktuali-
sierten Bilder können im Einsatzfall

von der technischen Einsatzleitung,
dem Verwaltungsstab des Landkrei-
ses, der Integrierten Regionalleit-
stelle sowie den betreffenden Ge-
meinden und ihren Feuerwehren ab-
gerufen werden. Zusätzlich stehen
zwei mobile Kameras im Feuer-
wehrtechnischen Zentrum Kamenz
zur Verfügung, die jeweils ca. drei
Tage lang völlig autark an beliebigen
Schwerpunkten eingesetzt werden
können.

In Kürze sollen auch der Bevöl-
kerung diesbezügliche Informationen,
wie die bereits genannten Kamera-
bilder, aber auch Überschwem-
mungsgebiete und Hochwasserge-
fahrenpunkte in einer Karte elektro-
nisch bereitgestellt werden.

Mit dem weiterentwickelten Pro-
grammMobiKAT steht den Städten
und Gemeinden nun eine Software
zur Verfügung, mit der im Ernstfall
die Einsatzplanung und Lagefüh-
rung erfolgen kann. Zudem bietet es
eine Vielzahl von Geodaten an, die
aus allen möglichen Bereichen (To-
pografische Karten, Luftbilder, rou-
tingfähiges Straßennetz, Pegel des
Landeshochwasserzentrums, Kame-
rabilder, Überschwemmungsfläche,
georeferenzierte Einwohnerzahlen)
in ein zentral abgelegtes, für alle Be-
nutzer abrufbares Lagebild einfließen
können.

Um die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit zu verbessern, wurde
darüber hinaus im Projekt eine Funk-
tion integriert, die es der Einsatzlei-
tung, über die Integrierte Regional-
leitstelle Hoyerswerda ermöglicht,
Einsatzkräfte und -mittel bei den zu-
ständigen Leitstellen der Tsche-
chischen Republik in Usti nad Labem
bzw. Liberec anzufordern. Der Clou
dabei: Die Anforderung wird auf
deutscher Seite deutsch eingegeben
und geht in tschechischer Sprache bei
der Gegenseite ein, bzw. umgekehrt.

Mit der Realisierung des Projek-
tes CIFAD wurde den Katastro-
phenschutzbehörden beiderseits der
Grenze und den örtlichen Feuer-
wehren ein leistungsfähigesWerkzeug
für die Vorbereitung auf Großscha-
denslagen oder Katastrophen und für
deren Bekämpfung zur Verfügung ge-
stellt.

d e u t s c h - t s c h e c h i s c h e s z i e l - 3 - p r o j e k t z u m i n f o r m a t i o n s a u s t a u s c h
i m k a t a s t r o p h e n f a l l e r f o l g r e i c h a B g e s c h l o s s e n

Projekt CIFAD
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Leichter lernen mit Kinesiologie
Mi 23.09.2015 17:30 BZ

Was macht Kinder und Eltern stark?
Do 24.09.2015 19:00 KM

NLP – Denk dich nach vorn!
Informationsabend
Mi 23.09.2015 18:00 BZ

Gesünder schlafen auf
„gutem Schlafplatz“
Di 29.09.2015 18:00 BZ

Der Taucherfriedhof
Sa 26.09.2015 09:00 BZ

Sensenkurs – das richtige
Dengeln einer Sense
Sa 12.09.2015 09:00 KM

Malen, Zeichnen und Druck
für Fortgeschrittene
Di 29.09.2015 17:15 BZ

Zeichnen bedeutet „Sehen lernen“.
Grund- und Aufbaukurs
Mo 21.09.2015 17:30 BZ

Maltreff – Menschen und
Menschengruppen in Aquarell**
Sa 26.09.2015 10:00 BZ

Oberflächen und Strukturen
in Aquarell
Mo 14.09.2015 19:00 BZ

Aquarellmalerei Fortgeschrittene
Do 17.09.2015 09:00 BZ

Landschaften und
Oberflächenstrukturen
Di 08.09.2015 18:30 KM

Bob Ross® –
Nass-in-Nass-Ölmaltechnik®:
Sonnenblumen
Sa 05.09.2015 13:30 BZ

Gartenkeramik – Hingucker
im herbstlichen Garten
Sa 05.09.2015 09:00 BZ

Ein kleines Regal aus Ton
Fr 18.09.2015 09:00 BZ

Gestalten mit Ton
Di 01.09.2015 18:30 RA

Herbstfloristik**
Mo 28.09.2015 19:00 KM

Klöppeln**
Di 15.09.2015 16:15 BZ

Stricken und Häkeln von A bis Z
Mi 30.09.2015 18:00 BZ

Nähkurs – Kleine Änderungen
selbst gemacht**
Mo 07.09.2015 17:00 KM

Foto-Basiskurs – Meine Kamera
verstehen und anwenden
Mi 16.09.2015 19:00 KM

Allgemeine Bewegungsgymnastik
mit einzelnen Tanzelementen
„Tanz dich gesund“
Mo 07.09.2015 18:30 BZ

Orientalischer Tanz
Do 03.09.2015 19:00 BZ

Bauchtanz – Grundkurs
Mo 14.09.2015 19:00 KM

Samba tanzen wie in Rio
Do 03.09.2015 19:00 BZ

Linedance – Grundlagenkurs
Do 17.09.2015 18:30 BZ

Linedance – Aufbaukurs
Do 03.09.2015 18:00 KM

Aerobic
Fr 18.09.2015 18:00 KM

Yoga**
Mo 14.09.2015 17:30 BIW

Yoga der Achtsamkeit für
Anfänger und Fortgeschrittene**
Mi 16.09.2015 17:00 BZ

Yoga Anfänger/Fortgeschrittene**
Di 01.09.2015 19:00 BZ

Tai Chi Qigong/Anfänger
Mi 02.09.2015 17:00 KM

Tai Chi Chuan Grundkurs
Mo 07.09.2015 17:00 BZ

Qigong**
Mo 14.09.2015 16:00 BZ

Qigong Fortgeschrittene
Mi 02.09.2015 18:30 KM

Zen-Gymnastik
Mo 07.09.2015 18:00 KM

Klangschalenmassage
Fr 11.09.2015 18:30 RA

Wirbelsäulengymnastik/
Rückentraining**
Di 01.09.2015 16:00 BZ

Pilates**
Mo 07.09.2015 17:00 KM

Fit im Alltag – BBP**
Di 01.09.2015 17:30 KM

Step Mix für Einsteiger
Mo 07.09.2015 18:30 KM

Aroha®

Di 22.09.2015 15:45 BZ

Ganzkörpertraining
Di 01.09.2015 17:15 BZ

Zumba®

Mi 09.09.2015 17:00 BZ

Boxtraining für Frauen**
Do 17.09.2015 19:30 BZ

Power Pilates mit Elementen
der Rückenschule
Fr 25.09.2015 17:00 BZ

Fit for dance
Herz-Kreislauf-Training
Do 03.09.2015 19:15 BZ

Fitnessmix
Di 22.09.2015 16:30 RA

Baby Bewegungskurs
(3-7 Mon.)
Fr 11.09.2015 09:00 KM

Baby Bewegungskurs
(6-9 Mon.)
Do 10.09.2015 09:00 KM

Baby Bewegungskurs
(8-24 Mon.)
Mi 16.09.2015 09:00 KM

Eltern und Kind Turnen
(2-4 Jahre) Do 24.09.2015
16:45 KM

New Fatburner – Power Mix**
Mi 02.09.2015 18:30 BZ

Gesunde Ernährung
aus ärztlicher Sicht
Mi 30.09.2015 19:00 BZ

Kochen mit dem „Thermomix“
Mi 16.09.2015 18:00 KM

Hexenküche – mit Wildkräutern
durch den Herbst Mi
30.09.2015 18:00 KM

Präventivkurs „Dauerhaft schlank
durch gesunde Ernährung“
Fr 25.09.2015 18:00 KM

Englisch für Reisende
Mo 14.09.2015 09:15 BZ

Englisch für die Reise
Mi 16.09.2015 09:00 KM

English Refresher Mo
14.09.2015 19:00 BZ

Englisch Grundkurs 1 –
1. Semester**
Di 08.09.2015 18:30 KM

Italienisch Konversation
Di 15.09.2015 19:15 BZ

Spanisch Grundkurs 1 –
1. Semester**
Do 17.09.2015 17:15 BZ

Sorbisch zum Kennenlernen
Di 22.09.2015 17:30 KM

PC für Einsteiger:
Betriebssystem Windows 8.1
Do 10.09.2015 17:15 BZ

Büroorganisation Xpert-Business
Do 24.09.2015 17:30 BZ

Lohn- und Gehalt 1 und 2
Mi 30.09.2015 18:00 BZ

Excel 2013 in der Praxis Grundlagen
Do 17.09.2015 18:00 KM

10-Fingersystem in 400 Minuten
Sa 05.09.2015 09:00 KM

Einstieg in die Welt der
Smartphones
Do 24.09.2015 18:00 KM

Zu allen Veranstaltungen wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten! Das komplette Programm finden Sie unter www.kvhsbautzen.de!

* Für die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Türkisch und Sorbisch gibt es zahlreiche Grund-, Aufbau- und Konversationskurse
in den Regional- und Außenstellen der KVHS. Termine nach Rücksprache. ** weitere Termine und Orte auf Anfrage BIW = Bischofswerda

BZ = Bautzen
KM = Kamenz

OO = Ottendorf-Okrilla
RA = Radeberg

Regionalstelle Bautzen-Bischofswerda
Dr.-Peter-Jordan-Straße 21, 02625 Bautzen
Tel.: 03591 27229-0, Fax: 27229-19, info@kvhsbautzen.de

Regionalstelle Kamenz
Macherstraße 144a, 01917 Kamenz
Tel.: 03578 3096-30, Fax: 3097-55, info.kamenz@kvhsbautzen.de

Außenstelle Radeberg
Heidestraße 70, Gebäude 223, 01454 Radeberg
Tel.: 03528 4163-83, Fax: 4163-88, info.radeberg@kvhsbautzen.de

Näher vorgestellt:
Neuheit!
Exklusives Kursangebot!

Ein Boxtraining für Frauen
Sport einmal anders! Ein Spezialkurs
nur für Frauen. Körperliche Fitness
durch Boxtraining. Dies umfasst das
Training aller Muskelgruppen, den
Aufbau körperlicher Spannung und
maximale Körperbeherrschung. Zur
Kurseinheit gehören: Erwärmung,
Gymnastik, Konditionstraining und
körperliche Ertüchtigung beim
Boxen. Powern Sie sich einmal
richtig aus!Der Kurs findet in Baut-
zen/Gesundbrunnen statt. Treff ist

jeweils donnerstags, ab dem
17.09.2015. Der Kurszeitraum um-
fasst 15Vormittage oder Abende.Eine
schnelle Anmeldung sichert Ihnen
einen der begehrten Kursplätze.

Das richtigeDengeln
einer Sense

Nach dem bereits im Vorjahr in
Panschwitz (OT Säuritz) zahlrei-
chen Interessenten das Dengeln einer
Sense durch den einzigen Sensen-
lehrer Sachsens, Georg Steffens, ver-
mittelt wurde, wird es auch im Sep-
tember 2015 ein zweiten Durchlauf
geben. Die Kursteilnehmer erfahren

was die Sense wirklich scharf macht
und was den Tod eines jeden Sen-
senblattes bedeutet. Es werden Vor-
undNachteile unterschiedlicher Den-

gelarten erläutert. Die eigene Sense
kann mitgebracht werden.
Termin:
12.09. ab 09:00 Uhr in Säuritz

Kreisvolkshochschule Bautzen
Regionalstelle Bautzen-Bischofswerda / Kamenz-RadebergDie

Volkshochschulen

Kurs-angebotSeptember2015(Auszug)

PÄDAGOGIK/
PSYCHOLOGIE/
GESCHICHTE/
UMWELT

KULTUR

GESUNDHEIT

COMPUTER
ARBEIT | BERUF

SPRACHEN *
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ErstbezugAsylunterkunft
inHäslich

Am 5. August sind die ersten 23
Flüchtlinge im Asylbewerberheim
Häslich angekommen. 5 Frauen aus
Eritrea, 3 Familien (8 Personen) aus Al-
banien und eine Familie (10 Personen)
aus dem Irak leben seitdem im
Haselbachtal. DasHeim inHäslich hat
eineKapazität von 33 Personen und ist
mittlerweile voll belegt.

NeueUnterkunft für
Asylbewerber in Rossendorf

Das ehemalige Wohnheim für aus-
ländische Fachkräfte des Helmholtz-
Zentrum Dresden-Rossendorf wird
seitMitte August als Asylbewerberheim
genutzt.DasHeim inder SiedlungRos-
sendorf (StadtRadeberg,OrtsteilGroß-
erkmannsdorf) bietet Platz für etwa
72 Asylsuchende und soll schrittweise
belegt werden.

Im Vorfeld der Belegung fand am
10. August einTag der offenenTür in
dem Gebäude statt. Viele Anwohner
waren gekommen, um sich einBild von
den Räumlichkeiten zu machen. Am
13. August sind die ersten 16 Bewoh-
ner in der Unterkunft angekommen,
unter ihnen 2 Familien aus Albanien
(6 Personen) und 10 Männer aus Sy-
rien.Derzeit (Stand 24.08.2015) leben
31 Personen in Rossendorf.

NeueUnterkunft für
Asylbewerber entsteht
inDöberkitz

Im Bautzener Ortsteil Döberkitz
entsteht eine Unterkunft für etwa 50
Asylsuchende. Eigentümer des Guts-
geländes ist der Landkreis Bautzen.
Bisher wurden dortMenschenmit Be-

hinderung durch die Diakonie be-
treut. Die Unterkunft soll ab
01.01.2016 als Einrichtung für un-
begleitete ausländische minderjähri-
ge Kinder und Jugendliche genutzt
werden. Dies sind Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren, welche al-
lein und ohne Kontakt zu ihren Fa-
milien nachDeutschland gereist sind.

Gebäude für die
Unterbringung von
Asylbewerbern gesucht

Das Landratsamt Bautzen sucht in-
nerhalb des Landkreises Immobilien
zur Anmietung als Gemeinschafts-
unterkunft für Asylbewerber.

Aufnahmekapazität:
50 bis 120 Personen

Gesucht werden Immobilien,
die folgende Voraussetzungen
erfüllen:

• guter Gesamtzustand
• keine umfangreichen Bauarbeiten
erforderlich
• soziale Nutzung ist bauplanungs-
rechtlich zulässig
• Bau- und Brandschutzauflagen sind
erfüllbar
• Dazu gehören unter anderem alle
Immobilien, die in der Vergangen-
heit zu Beherbergungszwecken (Pen-
sionen, Hotels und Ferienwohnun-
gen) oder zu sozialen Zwecken ge-
nutzt wurden.

Die angebotenen Objekte sollen
über eine ausreichende Anbindung an
Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche
Verkehrsmittel, Schulen, Kindergärten,
Ärzte verfügen.

Die Betreibung der Objekte ein-
schließlich der sozialen Betreuung
wird vom Landratsamt organisiert.

Angebote richten Sie bitte
an folgende Adresse:

Ausländeramt
Sachgebiet Unterbringung und
Asylbewerberleistung
Landratsamt Bautzen
Macherstraße 55
01917 Kamenz
ausländeramt@lra-bautzen.de
Tel.: 03591 5251 34200

Asyl im Landkreis Bautzen

Der Landkreis Bautzen hat die Pflicht,
7,65 % aller in Sachsen ankommen-
den Asylbewerber aufzunehmen und
zu betreuen.

Mit der bundesweit wachsenden Zahl
von Asylsuchenden steigt deshalb
auch im Landkreis Bautzen der Bedarf
an Unterkünften. Waren es im Jahr
2014 noch 716 Neuankömmlinge, so
werden in diesem Jahr nach derzeiti-
gen Prognosen etwa 1.550 Asylsu-
chende erwartet.

Momentan leben im Landkreis
Bautzen 1.608 Asylsuchende aus 36

Ländern, davon 1119 Männer und
494 Frauen (darunter insgesamt 390
Kinder bis 16 Jahre). Der größte Teil
der Asylbewerber kommt aus Russ-
land, Indien, Tunesien, Libanon,
Pakistan, Serbien, Georgien und Sy-
rien.

Bisher wurden in diesem Jahr 700
neue Asylbewerber im Landkreis Baut-
zen untergebracht. Knapp 900 Per-
sonen müssen nach jetzigem Stand
noch untergebracht werden. Inzwi-
schen wurde diese Zahl angesichts der
aktuellen Entwicklung deutlich nach
oben korrigiert.

Wieviel Asylbewerber leben imLandkreis Bautzen?

Gemeinschaftsunterkünfte
Kamenz (400 Plätze)
Bischofswerda (100 Plätze)
Hoyerswerda (140 Plätze)
Bautzen-Greenpark (63 Plätze)
Neukirch (90 Plätze)
Bischheim-Häslich (33 Plätze)
Radeberg Siedlung Rossendorf

(72 Plätze)

Notunterkünfte
Kamenz (100 Plätze)
Großröhrsdorf (70 Plätze)
Bautzen (62 Plätze)
Hoyerswerda (50 Plätze)

sonstige Unterkünfte
Motel Neschwitz (33 Plätze)
Spreehotel Bautzen (150 Plätze)

325 Asylbewerber leben
in Wohnungen.*

Die 84Wohnungen befinden sich
in Bautzen, Kamenz, Hoyerswerda,
Bernsdorf, Radeberg,
Königswartha, Bischofswerda,
Schwepnitz, Wiednitz und
Steinigtwolmsdorf.*

* Stand: 24.08.2015

Übersicht über die Unterkünfte
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Neuer Kurs zur Übungsleiter
C-Ausbildung beginnt

Trainingslehre, Sportmedizin,
Beweglichkeitstraining, Veranstal-
tungsmanagement und Sportpsy-
chologie sind nur einige der Schwer-
punkte in der Ausbildung zum
Übungsleiter C Breitensport. Ab
dem 28. August 2015 findet der
nächste Lehrgang imTOMOGARA-
Sportcenter (Bautzner Str. 122) inKa-
menz statt. In 90 Lehreinheiten á 45
min lernen die Übungsleiter von er-
fahrenen Referenten inTheorie und
Praxis alles, was zur Leitung einer
Sportgruppe notwendig ist. Neben
derTeilnahme an den Seminaren be-
stätigen die Teilnehmer durch eine
praktische Lehrprobe und die schrift-
liche Prüfung die Anwendung der er-
langten Kenntnisse.

Voraussetzung zur Erlangung der
C-Lizenz ist der Abschluss desGrund-

lehrgangs und ein Erste Hilfe-Nach-
weis, der nicht älter als zwei Jahre sein
darf. Bei Lizenzabschluss müssen die
Übungsleiter das 16. Lebensjahr voll-
endet haben.

Da noch einige Restplätze im Li-
zenzlehrgang frei sind, können sich
auch Kurzentschlossene noch an-
melden. Die Teilnehmergebühren
betragen inkl. Lizenzausstellung und
Lehrgangsunterlagen 225,00 EUR
pro Teilnehmer.

Vorschau: Vereinsschulung
zumThemaSpenden
und Sponsoring

Nachdem in diesem Frühjahr be-
reits zwei Seminaremit demdeutsch-
landweit anerkannten Juristen und
Vereinsrechtler StefanWagner statt-
fanden, laufen nun die Planungen für
das nächste Highlight. Am Mitt-
woch, 07. Oktober 2015 dreht sich
in dem dreistündigen Seminar in

Crostwitz alles rund um das Thema
Spenden und Sponsoring. Ab 18:00
Uhr wird Referent StefanWagner die
aktuellen Rechtsprechungen vorstel-
len und praktische Tipps für die
Vereinsarbeit geben. Die Neurege-
lungen zur Aufwandsspende, die
steuerliche Eingruppierung undVer-
tragsanforderungen bei Sponsoring
sind nur einige der Hauptschwer-
punkte.

Alle Vereinsvorstände, Schatz-
meister und andere Interessierte sind
dazu herzlich eingeladen. Die Teil-
nehmergebühren betragen 20,00
EUR. Aufgrund begrenzter Kapazi-
tätenwird um frühzeitige Anmeldung
gebeten. Informationen und Anme-
dungen: Bildungsreferent Enrico
Preißler; E-Mail: e.preissler@sport-
bund-bautzen.de;Tel.: 03591-270630

Halbzeitbilanz des
Kreissportbundes zum
sächsischen Kindersport-
abzeichen „Flizzy“ –
bereitsmehr als
1.200 Kinder
ausgezeichnet!

Hüpfen, Rennen, Balancieren,
Rollen, Werfen – kaum ein Kinder-
gartenkind in Sachsen kommt noch

an „Flizzy“, der Sportmaus, vorbei.
Bereits 1200 der 3-7 Jährigen des
Landkreis Bautzen zeigten bisher im
Jahr 2015 ihre sportlichen Leistungen
bei demkindgerechten Fitnesstest. Sie
sind nun stolze Besitzer einer Flizzy-
Urkunde und eines Flizzy- Pins.

Bis Ende des Jahres werden noch
etwa 200 weitere Verleihungen der
Urkunden an die Kinder im Land-
kreis Bautzen erwartet.

Im Jahr 2014waren es insgesamt
700Kinder, die das Flizzy- Abzeichen
abgelegt haben. Die Initiative zum
sächsischen Kindersportabzeichen
erfolgte im Jahr 2013 durch den Lan-
dessportbund Sachsen e.V. Seitdem
ist die Nachfrage zur Flizzy- Abnah-
me in den Sportvereinen und in den
Kitas sowie die Zahl der vergebenen
Abzeichen enorm gestiegen. Um die
Kinder in unserem Landkreis für
Sport und Bewegung zu begeistern
veranstaltet und unterstützt der
Sportbund Bautzen auch Flizzy-
Tage.

Am Sonntag, den 30.08.15 er-
wartet zum Beispiel das beliebte
Flizzy-Maskotchen von 10.30 Uhr
bis 13 Uhr viele Familien und Kin-

der beim Stadtfest auf demMarkt in
Elstra. Flizzy soll bereits im Vor-
schulalter den Spaß an der Bewegung
vermitteln, Kinder spielerisch an
sportliche Aktivitäten heranführen
und zum regelmäßigen Sporttreiben
animieren.

Es braucht speziell geschulte Prü-
ferInnen, um das Sächsische Kin-
dersportabzeichen abzunehmen. Im
Jahr 2015 konnten bisher 35
ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen,
ErzieherInnen und Sportbegeisterte
das „Prüfer-Zertifikat“ durch den
Kreissportbund Landkreis Bautzen
e.V. erhalten. Viele Sportvereine und
Kindertagesstätten im Landkreis
Bautzen haben nun für die Kinder
das „Flizzy“ in ihrem Angebotsre-
pertoire.

Der Sportbund Bautzen bietet
jährlich drei Schulungstermine zum
„Flizzy- Prüfer“ an. Für den nächsten
Schulungstag, der am Freitag, den
02.10.2015 von 16-19Uhr stattfin-
det, sind noch 7 Plätze zu vergeben.
Die Ausschreibung und das Anmel-
deformular zur Schulung finden alle
Interessierten auf der Homepage des
Kreissportbund Landkreis Bautzen
e.V.: www.sportbund-bautzen.de.

DerKreissportbund Landkreis Bautzen e.V. - Bildungspartner imSport

Vom 09. bis zum 16.08.2015 be-
suchte eine Jugendgruppe aus dem
Landkreis Bautzen denPartnerlandkreis
Main-Tauber. Grund hierfür war das
Internationale Jugendcamp der Part-
nerlandkreise, welches bereits zum
achtenMal stattfand. DieTeilnehmer
kamen aus dem Landkreis Bautzen,
demMain-TauberKreis sowie dempol-
nischen Patnerlandkreis ząbkowice
Śląskie. NachdemdieTeilnehmer von
den dortigen Verantwortlichen der
Sportjugend, JonasGebert und Janina
Trabold, empfangen wurden, lernten
sich die Jugendlichen der beiden Na-
tionen kennen.

An den beiden Folgetagen fanden
aufregende Aktionen statt. Aktivitäten
wie Volleyball- und Fußballspiele,
eine Olympiade oder Beachvolley-

ballspiele verstärkten die Gruppen-
dynamik und trugen zur guten Stim-
mung bei. Ein Highlight war der Be-
such des Holiday Parks. Hier genos-
sen die Teilnehmer das Adrenalin
und die fantastischen Shows. Auch das
Spielen der schweizerischen Natio-
nalsportart „Hornussen“ in Großrin-

derfeld war eine Attraktion, die bei je-
dem auf Begeisterung stieß.

Neben den sportlichen Wett-
kämpfen, interkulturellem Kochen
und Schwimmbadbesuchen stand
auch ein Besuch im Landratsamt auf
dem Programm. Empfangen wurde

die Gruppe von der Sozialdezernentin
Frau Krug. Sie berichtete von der Part-
nerschaft zu den beiden Landkreisen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir diese
Partnerschaft mit Leben füllen können
und damit Jugendliche durch Sport zu-
sammen bringen können. Es entwi-
ckeln sich dadurch Freundschaften für

das Leben“, so Tim Döke, Verant-
wortlicher für Internationale Jugend-
arbeit innerhalb der Sportjugend
Landkreis Bautzen.

Im kommenden Jahr sind die
deutschen Landkreise dann in Polen
zu Gast.

i n t e r n a t i o n a l e s j u g e n d c a m p d e r p a r t n e r l a n d k r e i s e

Sportjugend zuGast imMain-Tauber Kreis
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WIR SUCHEN DICH. BEWIRB DICH JETZT!

Ausbildungsangebote im Landratsamt Bautzen

Verwaltungs-
fachangestellte/r
(Fachrichtung Landes- und
Kommunalverwaltung)

Ausbildungsbeginn: 01. September 2016
Ausbildungszeit: 3 Jahre

Die berufspraktischen Ausbildungsab-
schnittewerden im Landratsamt Bautzen
an den einzelnen Verwaltungsstandorten
Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda ab-
solviert. Die zuständige Berufsschule ist
das Berufliche Schulzentrum für Wirt-
schaft in Zittau. Dienstbegleitende Unter-
weisungen finden beim Sächsischen
kommunalen Studieninstitut Dresden
statt.

Als Bewerbungsvoraussetzungenwerden
ein guter Realschulabschluss, das Inter-
esse an kommunalen Verwaltungsauf-
gaben sowie Selbstbewusstsein, Eigenin-
itiative und Kontaktfreudigkeit erwartet.

Die praktische Ausbildung findet in
den Straßenmeistereien des Land-
ratsamtes Bautzen (betriebliche
Ausbildung) und im Ausbildungs-
zentrum Zwickau (überbetriebli-
che Ausbildung) statt. Die theore-
tische Berufsausbildung erfolgt an
der Berufsschule in Zwickau.

Als Bewerbungsvoraussetzungen
werden ein guter Real- bzw.Haupt-
schulabschluss, handwerkliche Be-
gabung und technisches Verständ-
nis erwartet. Die gesundheitliche
Eignung und die Führerscheintaug-
lichkeit für Klasse CE sind für diese
Ausbildung erforderlich. Für die Au-
ßendiensttätigkeit wird Freude an
der körperlichen Arbeit im Freien
vorausgesetzt.

Bewerbungen für die
Ausbildungsangebote
Verwaltungsfachangestellte/r,
Straßenwärter/in und
Fachangestellte/r für
Medien- und Informations-
dienste sind bis zum
01. Oktober 2015

und für Fachangestellte/r
für Bäderbetriebe sind bis zum
02. November 2015

einzureichen beim
Landratsamt Bautzen
Innerer Service
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Schwerbehinderte bzw. Bewer-
ber mit eingeschränkten Berufs-
wahlmöglichkeiten werden bei
gleicher Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Straßenwärter/in
Ausbildungsbeginn: 01. September 2016
Ausbildungszeit: 3 Jahre

Fachangestellte/r
für Bäderbetriebe
Ausbildungsbeginn: 01. September 2016
Ausbildungszeit: 3 Jahre

Die berufspraktischen Ausbildungsab-
schnitte werden im Hallenbad Kamenz
sowie zum Teil im Schulamt des Landrats-
amtes Bautzen absolviert. Die zuständige
Berufsschule ist das Berufliche Schulzen-
trum in Chemnitz.

Als Bewerbungsvoraussetzungenwerden
ein guter Realschulabschluss, Sportlich-
keit, Betätigung in einem Schwimmverein,
Selbstbewusstsein und Kontaktfreudig-
keit erwartet.

Fachangestellte für Bäderbetriebe arbei-
ten in allen Bereichen öffentlicher Bäder.
Zu den Tätigkeiten gehören die Aufsicht
und Kontrolle über den Badebetrieb, die
Betreuung der Badegäste sowie die Ertei-
lung von Schwimmunterricht. Einsatz-
möglichkeiten sind in Frei- und Hallen-
bädern, See- und Strandbädern bzw. Kur-
bädern oder medizinische Badeeinrich-
tungen.

Fachangestellte/r
fürMedien- und
Informationsdienste
(Fachrichtung Archiv)

Ausbildungsbeginn: 01. September 2016
Ausbildungszeit: 3 Jahre

Die berufspraktischen Ausbildungsab-
schnittewerden im Landratsamt Bautzen
an den einzelnen Verwaltungsstandorten
Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda ab-
solviert. Die zuständige Berufsschule ist
das Berufliche Schulzentrum in Leipzig
(Gutenbergschule).

Als Bewerbungsvoraussetzungenwerden
ein guter Realschulabschluss, das Interes-
se an ordnender und systematischer
Tätigkeit sowie Selbstbewusstsein, Eigen-
initiative und Kontaktfreudigkeit er-
wartet.
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Studienplatzangebote

Bachelor of Laws
im Studiengang Allgemeine Verwaltung

Bachelor of Laws
im Studiengang Sozialverwaltung

Studienbeginn: 01. September 2016
Studiendauer: 3 Jahre

Einstellungsvoraussetzungen:
• Abschluss einer zu einem Fachhochschulstudium be-
rechtigenden Schulbildung/Ausbildung
• Bewerber müssen Deutsche oder Staatsangehörige
eines EU-Mitgliedsstaates sein

Studienverlauf:
• fachtheoretische Studienzeiten an der Fachhochschule
der Sächsischen VerwaltungMeißen (FHSV)
• berufspraktisches Studium in Landesverwaltungen
sowie im Landratsamt Bautzen an den Verwaltungs-
standorten Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda

Das Studium erfolgt in einem privatrechtlichen Ausbil-
dungsverhältnis.

Bewerbungsschluss:
01. Oktober 2015

Bewerbungen nimmt die FHSV
Meißen ausschließlich online
unter www.fhsv.sachsen.de
entgegen.

In Ausnahmefällen kann man
sich auch mit dem Bewer-
bungsbogen bewerben. Dieser
ist ebenfalls auf der Homepage
der Fachhochschule der Säch-
sischen VerwaltungMeißen zu
finden.

Die Bewerber nehmen an
einem zentralen Auswahlver-
fahren an der FHSVMeißen teil.

Bewerbungen von Menschen
mit Behinderungen sind aus-
drücklich erwünscht. Men-
schen mit schweren Behin-
derungen und ihnen Gleichge-
stellte werden bei gleicher Eig-
nungbevorzugtberücksichtigt.

Bachelor
of Science
im Studiengang
Wirtschaftsinformatik

Studienbeginn: 01. Oktober 2016
Studiendauer: 3 Jahre

Berufspraktische Inhalte des Studiums
werden im Landratsamt Bautzen an
den einzelnen Verwaltungsstandorten
Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda
vermittelt. Die fachtheoretische Aus-
bildung erfolgt an der Staatlichen Stu-
dienakademie in Bautzen.

Als Bewerbungsvoraussetzungen wer-
den die allgemeineHochschulreife, das
Interesse im Umgangmit Kommunika-
tions- und Computersystemen sowie
Selbstbewusstsein und Kontaktfreu-
digkeit erwartet. Betriebswirtschaftli-
che Grundkenntnisse und Fähigkeiten
im Umgang mit dem PC sollten bereits
vorhanden sein.

Bachelor of Arts
im Studiengang Soziale Arbeit,
Studienrichtung Soziale Dienste

Studienbeginn: 01. Oktober 2016
Studiendauer: 3 Jahre

Die berufspraktischen Inhalte des
Studiums werden im Landratsamt
Bautzen an den einzelnen Verwal-
tungsstandorten Bautzen, Kamenz
undHoyerswerda vermittelt. Die fach-
theoretische Ausbildung erfolgt an
der Staatlichen Studienakademie in
Breitenbrunn.

Bewerbungsvoraussetzung ist
die allgemeine Hochschulreife.
Darüber hinauswird ein hohes
Maß an Kommunikationsfä-
higkeit, die Fähigkeit zum
abstrakten und vernetz-
tem Denken, physische
und psychische Belastbar-
keit sowie soziales En-
gagement erwartet.

Bewerbungen für die
Studiengänge Soziale Arbeit
undWirtschaftsinformatik
sind bis zum
01. Oktober 2015
einzureichen beim

Landratsamt Bautzen
Innerer Service
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Schwerbehinderte bzw. Be-
werber mit eingeschränkten
Berufswahlmöglichkeiten
werden bei gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
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Zwei Fahrzeuge der Freiwilligen
Feuerwehr Weißenberg waren es, die
am 31. Juli den Abschluss der Umrüs-
tung auf digitale Funktechnik im
Landkreis Bautzen offiziell besiegelten.
Als die letzten von insgesamt 550
Fahrzeugen der nichtpolizeilichen
BOS* wurden sie an diesem Tag mit
neuen digitalen Funkgeräten ausge-
stattet.

Der Landkreis Bautzen ist damit ei-
ner der ersten Landkreise im Freistaat
Sachsen, in demdieUmrüstung der be-
stehenden Fahrzeuge bereits abge-
schlossen wurde.

Seit April 2013 wurden so 59 Ge-
meindefeuerwehren mit 2 Berufsfeu-
erwehrenund232Ortsfeuerwehrenmit
der neuen Technik ausgestattet. Über

4.300 Kameradin-
nen und Kamera-
den wurden im
Umgang mit den
neuenDigitalfunk-
geräten geschult.

Verbunden war
dieEinführung des
Digitalfunksmit ei-
nem hohen logisti-
schen Aufwand für
den Landkreis
Bautzen und die
Kommunen als
Träger der öffentli-
chen Feuerwehren,
da die jeweiligen
Fahrzeugewährend
derUmrüstung für
etwa einen Tag
nicht einsatzbereit

waren. Auch die finanziellen Aufwen-
dungen für die Fahrzeugfunkgeräte
mit rund 1.650Euro pro Stück unddie
Handsprechfunkgeräte mit ca. 600
Euro pro Stück waren groß. Der Frei-
staat Sachsen fördert(e) die Erstaus-
stattung der kommunalen Feuerwehr-
fahrzeuge in Höhe von 75%.

* Das Kürzel BOS steht für „Behörden
und Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben“, also Feuerwehren, Rettungs-
dienste, Bundes- und Landespolizei, Zoll,
Technisches Hilfswerk, u.a.

l a n d k r e i s B a u t z e n

Umrüstung auf Digitalfunk abgeschlossen

Wesentliche Vorteile bzw.
besondere Leistungsmerkmale des
BOS-Digitalfunks:
• ein gemeinsamesNetz für alle BOS
• sehr hohe und verlässliche Netz-
verfügbarkeit
• Abhörsicherheit des Funkverkehrs
• hohe Sprachqualität
• Datenübertragung, insbesondere
für Statusmeldungen und Kurz-
nachrichten
• Einzel- und Gruppenkommuni-
ka-tion möglich
• zahlreiche Zusatzdienste z.B. Not-
ruf, GPS-basierte Fahrzeug- und
Personenortung

Informationen
Mitarbeiter der Firma Seltronik Nachrichtentechnik GmbH aus Cottbus baut ein
Fahrzeugfunkgerät in ein Tanklöschfahrzeug der FFWWeißenberg ein

Thomas Prägler von der Berufsfeuerwehr Bautzen nutzt im Fahrerhaus eines „Hilfs-
Lösch-Fahrzeuges“ die neue Technik

Fahrzeugfunkgerät imKommandowagen des Katastrophen-
schutzes des Landkreises Bautzen

1 9 . s e p t e m B e r 2 0 1 5

Mädchentag 2015 imLandkreis Bautzen
Ein Tag nur für Mädchen?! Den gibt es am 19. Septem-

ber 2015 zum vierten Mal. Mädchen im Alter von 10 bis 16
Jahren sind an diesemTag in die „StarkeMädchenWELT“mit
interkulturellen Begegnungen, Sprachenvielfalt, Faire Trade
und Globalem Lernen eingeladen. Alle Workshops und An-
gebote werden in diesem Jahr zentral an einem Ort stattfin-
den. Auf dem Programm stehen HipHop-Tanz, Improvisa-
tionstheater und Schmuckgestaltung. Anleitung gibt es auch
beimNähen und für Graffiti. Mädchen, die beim Upcycling
eigene Ideen einbringen möchten, sind ebenfalls herzlich will-
kommen. Der Arbeitskreis „Mädchenarbeit im Landkreis Baut-
zen“ erwartet alle interessiertenMädchen in der Zeit von 09.00
bis 16.00 Uhr im Steinhaus Bautzen, Steinstraße 37.

Weitere Infos unter: www.facebook.com/maedchenarbeit

Die Mitglieder des „Arbeitskreises Mädchenarbeit im
Landkreis Bautzen“ sind der „Treff im Keller“ Bautzen e.V.,
der Netzwerk Kinder- und Jugendarbeit Bischofswerda e.V.,
der Valtenbergwichtel e.V. Neukirch undWilthen, der Stein-
haus Bautzen e.V., das WITAJ Sprachzentrum, der Caritas-
verbund Oberlausitz e.V., der Schullandheime Bautzen e.V.
sowie die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und des Land-
kreises Bautzen.
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Am 29. Juli 2015 war es soweit:
Nach einer 9-monatiger Vorberei-
tungsphase startete Behindertenbe-
auftragte Franziska Pohling gemeinsam
mit der Kreisverkehrswacht Bautzen
e.V. das Pilotprojekt „Ganz vorn da-
bei – unabhängig mobil im Landkreis
Bautzen“.

Behindertenvertreter vonUnterneh-
men, Einrichtungen und Verbänden,
die Selbsthilfekontaktstelle der Dia-
konie, Vertreter des Landratsamtes
Bautzen, die HEC Bildungsakade-
mie undMitarbeiter von Regionalbus
Oberlausitz waren die erstenTeilneh-
mer, welche das Training einem Pra-
xistest unterziehen konnten. Diverse
Hilfsmittel wie Rollator, Rollstuhl, Si-
mulationsanzug, aber auch der blin-
den Langstock standen für eine Selbst-
erfahrung zur Verfügung, um sich
damit ansatzweise in behinderte Men-
schen hineinzuversetzen. Die Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel un-
ter eingeschränkten Bedingungen
konnte an einem Sonderbus getestet
werden.

Ziele des Mobilitätstrainings:
• Vertrauen schaffen in eigene Fähig-
keiten, öffentliche Verkehrsmittel
selbstverständlich, eigenständig und
unabhängig zu nutzen
• Menschen mit Behinderungen sol-
len Gelegenheit haben, in aller Ruhe

die Mitfahrt in den Fahrzeugen zu
üben und ein Gefühl für die zur Ver-
fügung stehenden Flächen undHilfs-
möglichkeiten zu entwickeln
• Begleit- und Fahrpersonal als hilf-
reiche Partner kennenlernen und
in Anspruch nehmen
• Sensibilisierung des Begleit- und
Fahrpersonals für Probleme und
Ängste von Menschen mit Behin-
derungen
• Hemmschwellen abbauen; Erkennen
von Gefahrensituationen und ange-
messenes Handeln
• Förderung der Sicherheit im Stra-
ßenverkehr im Wege der Verkehrs-
erziehung und Verkehrsaufklärung

Dank der Projektförderung durch die
Kreissparkasse Bautzen kann dieses
Training in allen Einrichtungen und
Unternehmen kostenfrei angeboten
werden.

Wollen auch Sie dieses Training
genauer kennenlernen und durch-
führen?

Dann wenden Sie sich
vertrauensvoll an:

Kreisverkehrswacht Bautzen e.V.
Dr.-Salvador-Allende-Straße 52
02625 Bautzen
Telefon: 03591 – 60 01 15
kvw.bautzen@t-online.de

Gold-Kraemer-Stiftung
sucht bis zum30.11.2015
Beispiele für
gelungene Inklusion

Inklusion ist „die volle undwirksameTeil-
habe an der Gesellschaft und Einbezie-
hung in dieGesellschaft“ vonMenschen
mitBehinderung. So steht es in derUN-
Konvention über die Rechte behinder-

ter Menschen aus dem Jahr 2006. Die
Gold-Kraemer-Stiftungmöchte Projek-
te undEinrichtungen auszeichnen, in de-
nenMenschenmit und ohne Behinde-
rung gleichberechtigtmiteinander leben

undwohnen, arbeiten, Sport treibenoder
Kultur erleben können. Bis zum30.No-
vember können Sie sichmit IhremPro-
jekt oder Ihrer EinrichtungumdenPreis
der Stiftung bewerben.

Ausführliche Informationen zum Preis,
zum Bewerbungsverfahren und zur
Stiftung finden Sie unter
www.gold-kraemer-stiftung.de

BEAUFTRAGTE FÜR DIE BELANGE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Pilotprojekt „ Ganz vorn dabei – unabhängigmobil im Landkreis Bautzen“ gestartet

Paul-und-Käthe-Kraemer Inklusionspreis 2016 ausgelobt

Das Pilotprojekt setzt sich aus zwei
Elementen zusammen:

Unabhängig mobil im
Landkreis Bautzen – Teil 1
(Training für Fahr-/Begleitpersonal)
Inhaltlich werden die Teilnehmer im
ersten Abschnitt mit den Problemen
von mobilitätseingeschränkten Perso-
nen, die mit der eigenständigen Nut-
zung der Verkehrsmittel entstehen,
konfrontiert. Der richtige Umgang
miteinander steht im Vordergrund.
Weiterhin werden die verschiedenen
Hilfsmittel wie Rollstuhl und Rollator

sowie ein Simulationsanzug vorge-
stellt. Die praxisnahe Ausgestaltung soll
die Teilnehmer in eine vergleichbare
Lage versetzen. Das heißt, das Fahr-
personal soll selbst die Hilfsmittel an-
wenden und die eigenständige Nut-
zung der Verkehrsmittel erproben.
Das Erkennen und Erarbeiten von Lö-
sungsansätzen durch dieTeilnehmer ist
Ziel.

Im zweitenAbschnittwerdendieBelange
von blinden und sehbehindertenMen-
schen durch eine geschulte Mobilitäts-
trainerin dargestellt.

Das folgendeProgrammwird angeboten:

• Eigenerfahrung (KleinerRundgangun-
ter Simulationsbrille) mit anschlie-
ßender Auswertung der persönlichen
Eindrücke
• Kurze Ausführungen zu verschiede-
nen Augenerkrankungen und deren
Auswirkungen auf die Mobilität der
Betroffenen bzw. auf soziale Kompe-
tenzen
• Umgang mit Betroffenen beim Kon-
takt imHaltestellenbereich / beimEin-
/Ausstieg / bei der Platzsuche / bei
Rückfragen

Unabhängig mobil im
Landkreis Bautzen –
Teil 2 (Training inklusiv)
Das Training ist für behinderte und
nichtbehinderteTeilnehmer konzipiert.
Nichtbehinderte Teilnehmer können
durchHilfsmittel wie Rollstuhl, Rolla-
tor und ähnliches, aber auch im Simu-
lationsanzug verschiedene Mobilitäts-
einschränkungen kennenlernen und er-
leben. Diese Selbsterfahrung bildet die
Grundlage für das weitere Programm.
Anschließendwerden praktischeTipps
und Informationen zur sicheren Nut-
zung der öffentlichen Verkehrsmittel

durch geschultes Personalweitergegeben.
Programmschwerpunkte sind unter an-
derem:

•Wie verhalte ichmich anHaltestellen
beziehungsweise auf den Bahnhöfen?
• Wie steige ich als Fahrgast mit Roll-
stuhl/Rollator sicher ein und aus?

•Welche Hilfen kann ich beim Ein-/
Ausstieg bekommen?
•Wie sichere ich mich während der
Fahrt im Sitzen und im Stehen?
• VorhandeneNotrufeinrichtungennut-
zen / Hilfe organisieren?
• Erfahrungsaustausch

„Ganz vorn dabei !“ imÜberblick
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Im Landratsamt Bautzen, Gesundheitsamt, Amtsärztlicher
Dienst, ist eine Stelle als

Sozialarbeiter/-in für
Gesundheitsförderung

(Kennziffer: 0322)

zu besetzen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören insbesondere:
• Mitarbeit/Vertretung bei der Geschäftsführung der Re-
gionalen Arbeitsgemeinschaft (RAG) Gesundheitsförde-
rung, der 3 Arbeitsgruppen sowie des Vorstandes der RAG

• Einsatzmoderner Gesundheitsmanagementinstrumente
• Bildung vonArbeitskreisenundProjektgruppen/Initiierung
von Netzwerkbildungen

• konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung zielorien-
tierter Maßnahmen (z.B. Bundesprojekt „Aktionswoche
Alkohol“)

• Organisation undDurchführung derÖffentlichkeitsarbeit
imBereichGesundheitsamt (Gesundheitstag, Vorträge an
Schulen, Verfassen von Presseartikel, usw.)

• Prüfung auf Vollständigkeit aller Fördermittelanträge
der Mitglieder der RAG

• Erarbeitung und Unterstützung von Einzelmaßnahmen
bei der Planung gesundheitsfördernderMaßnahmen auf
Grundlage von GBE und Gesundheitszielen (z.B. Schul-
anfragen zu Präventionsveranstaltungen „gesunde Er-
nährung“, etc.)

• ErarbeitungundUnterstützungbei der Festlegungvonein-
richtungsbezogenen Schwerpunktmaßnahmen

• Zusammenfassung undAngebote gesundheitsfördernder
Veranstaltungen/Projekte des Gesundheitsamtes

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind:
• ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Sozialarbeite-
rin/Sozialpädagogin/Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpäda-
gogemit staatlicher Anerkennung oder ein vergleichba-
rer Bildungsabschlussmit Berufserfahrung in der Tätigkeit
als Sozial-arbeiter/inbzw. Sozialpädagoge/Sozialpädagogin

• Organisationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kon-
fliktfähigkeit, Selbstständigkeit

• PC-Kenntnisse

Die Stelle ist unbefristet. Die durchschnittliche wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Bezahlung erfolgt
nachTVSozial- undErziehungsdienst. DerArbeitsort istHoy-
erswerda.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter An-
gabe der Kennziffer (0322) bis zum 11.09.2015 an das
Landratsamt Bautzen, Innerer Service, Bahnhofstraße 9,
02625 Bautzen.

ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Landratsamt Bautzen, Gesundheitsamt,
Amtsärztlicher Dienst, ist eine Stelle als

Sozialarbeiter/-in für
Gesundheitsförderung/
Medizinalstatistik

(Kennziffer: 0321)

zu besetzen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören insbesondere:
• Gesundheitsförderung, u.a.
- Mitarbeit/Vertretung bei der Geschäftsführung der Re-
gionalen Arbeitsgemeinschaft (RAG) Gesundheitsförde-
rung, der 3Arbeitsgruppen sowiedesVorstandes der RAG
- Einsatzmoderner Gesundheitsmanagementinstrumen-
te
- Bildung von Arbeitskreisen und Projektgruppen/Initiie-
rung von Netzwerkbildungen
- konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung zielori-
entierterMaßnahmen (z.B. Bundesprojekt „Aktionswo-
che Alkohol“)
- OrganisationundDurchführungderÖffentlichkeitsarbeit
im Bereich Gesundheitsamt (Gesundheitstag, Vorträge
an Schulen, Verfassen von Presseartikel, usw.)
- Prüfung auf Vollständigkeit aller Fördermittelanträge der
Mitglieder der RAG
- Erarbeitung undUnterstützung von Einzelmaßnahmen
bei der Planung gesundheitsfördernder Maßnahmen
auf Grundlage von GBE und Gesundheitszielen (z.B.
Schulanfragen zu Präventionsveranstaltungen „gesunde
Ernährung“, etc.)
- Erarbeitung und Unterstützung bei der Festlegung von
einrichtungsbezogenen Schwerpunktmaßnahmen
- Zusammenfassung und Angebote gesundheitsfördern-
der Veranstaltungen/Projekte des Gesundheitsamtes

• Medizinalstatistik, u.a.
- Registratur der im Landkreis tätigenMedizinalpersonen
einschl. der Hebammen und Heilpraktiker
- Prüfung auf Vollständigkeit/Registrierung von Anmel-
dungen ärztlicher undnichtärztlicherMedizinalpersonen
- Erweiterung der Adressangaben zu Institutionen (Arzt-
praxen) und Ansprechpartnern (z. B. Ärzte einer Ge-
meinschaftspraxis)

- Hinterlegung der Facharztspezifikationen undweiterer
Merkmale, wie Erlaubniserteilung, Qualifikationen etc.

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind:
• ein abgeschlossenes Studium als Diplom-Sozialarbeite-
rin/Sozialpädagogin/Diplom-Sozialarbeiter/Sozialpäda-
gogemit staatlicher Anerkennung oder ein vergleichba-
rer Bildungsabschlussmit Berufserfahrung in der Tätigkeit
als Sozial-arbeiter/inbzw. Sozialpädagoge/Sozialpädagogin

• Organisationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kon-
fliktfähigkeit, Selbstständigkeit

• PC-Kenntnisse

Die Stelle ist befristet für 2 Jahre. Die durchschnittlichewö-
chentliche Arbeitszeit beträgt 30 Stunden. Die Bezahlung
erfolgt nach TV Sozial- und Erziehungsdienst. Der Arbeits-
ort ist Hoyerswerda.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter An-
gabederKennziffer (0322) bis zum11.09.2015 andas Land-
ratsamt Bautzen, Innerer Service, Bahnhofstraße 9,
02625 Bautzen.

ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

Für alle Stellenausschreibungen des Landratsamtes gilt:
Schwerbehinderte/gleichgestellte Bewerberinnen und Bewerber

werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.
Frauenwerden ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.
Die Bereitschaft zur Nutzung des privaten Pkws undHandys

für dienstliche Zweckewird vorausgesetzt.

Im Landratsamt Bautzen, Gesundheitsamt,
im Sachgebiet Hygiene ist eine Stelle als

Sachgebietsleiter/in
Hygiene
(Kennziffer: 0329)

zu besetzen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören insbesondere:
• fachliche, inhaltliche und organisatorische Leitung und
Führung des Sachgebietes

• Durchsetzung der Rechtsvorschriften auf demGebiet der
Hygiene, u.a.
- Aufgaben zur Trinkwasserqualität
- Aufgaben zur Badewasserüberwachung und Bäder-
hygiene
- Aufgaben zur Überwachung von Gemeinschaftsein-
richtungen (Pflege-, Kinder-, Behinderten- und Asylhei-
me)

• Durchsetzung der Rechtsvorschriften auf demGebiet des
Infektionsschutzes, u.a.
- seuchenhygienische Schutzmaßnahmen als Individual-
prophylaxe und Beratung der Bevölkerung über die Ge-
sunderhaltung und Krankheitsverhütung
- hygienischeÜberwachung vonKrankenhäusern und an-
deren medizinischen Einrichtungen
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
• Durchsetzung der Rechtsvorschriften auf demGebiet des
Impfwesens am Verwaltungsstandort Bautzen

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind:
• ein Abschluss als Fachärztin/Facharzt fürHygieneundUm-
weltmedizin bzw. als Fachärztin/Facharzt für den öf-
fentlichen Gesundheitsdienst

• Erfahrung in derMitarbeiterführung und -motivation sind
von Vorteil

• hohes Maß an Fachkenntnissen
• Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative, Flexibilität, souveränes
Auftreten und Belastbarkeit

• Teilnahme am Bereitschaftsdienst
• PC-Kenntnisse
• Führerschein Klasse B

Die Stelle ist unbefristet. Die durchschnittlichewöchent-
liche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden im Rahmen der be-
stehenden Gleitzeitdienstvereinbarung (kein Schicht-
/Nachtdienst, keine Kernzeiten). Die Bezahlung erfolgt nach
TVöD.

Für weitere Information steht Ihnen Frau Dr. Walter
(� 03591/ 5251 53000) gern zur Verfügung.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter An-
gabe der Kennziffer (0329) bis zum 25.09.2015 an das
Landratsamt Bautzen, Innerer Service, Bahnhofstraße 9,
02625 Bautzen.

ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG
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Im Landratsamt Bautzen, Rechts- und Kommunalamt,
Sachgebiet Allgemeines Kommunalrecht
sind mehrere Stellen als

Sachbearbeiter/in
Kommunalaufsicht

(Kennziffer: 0323)

zu besetzen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören insbesondere:
• Wahrnehmung und Ausübung der Rechtsaufsicht ge-
genüber den kreisangehörigen Städten, Gemeinden, Ver-
waltungsverbänden, Verwaltungsgemeinschaften und
Zweckverbänden in allen Angelegenheiten außer Haus-
haltsrecht gemäß §§112 ff. SächsGemO

• Beratung, Bearbeitung und Genehmigung von Angele-
genheiten nach dem SächsKomZG (wie z.B. Zweckver-
einbarungen, Verbandssatzungsänderungen vonZweck-
verbänden)

• Beratung der Kommunen und Zweckverbände zum
Kommunal- und Abgabenrecht

• Widerspruchsbearbeitung als Widerspruchsbehörde in
Selbstverwaltungsangelegenheiten von Gemeinden un-
ter 5.000 Einwohnern

• Mitwirkung und Genehmigung von Gemeindegebiets-
änderungsvorhaben

• Mitwirkung bei der Organisation undDurchführung von
Wahlen, Ausübung der Aufsicht bei Kommunalwahlen

• Bearbeitung rechts- und dienstaufsichtlicher Angele-
genheiten der Bürgermeister in Wahrnehmung der Auf-
gaben der obersten Dienstbehörde

• Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind:
• Befähigung für die Laufbahnder Laufbahngruppe 2, 1. Ein-
stiegsebene, Fachrichtung Allgemeine Verwaltung oder
ein abgeschlossenes Studium in einer einschlägigen Fach-
richtung (z. B. Verwaltung) oder eine vergleichbare Aus-
bildung

• vertiefte Kenntnisse im allgemeinen Verwaltungsrecht
• Kenntnisse im Kommunalrecht sind von Vorteil
• Verhandlungsgeschick imUmgangmit Vertretern z.B. von
Städten undGemeinden, Kommunikationsfähigkeit, Be-
lastbarkeit, Flexibilität, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit,
Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein

• PC-Kenntnisse

Die Stellen sind unbefristet. Die durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Bezahlung
erfolgt nach TVöD. Der Arbeitsort ist Bautzen.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter An-
gabederKennziffer (0323) bis zum11.09.2015 andas Land-
ratsamt Bautzen, Innerer Service, Bahnhofstraße 9,
02625 Bautzen.

ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

Im Landratsamt Bautzen, Jobcenter,
sind mehrere Stellen als

Sachbearbeiter/in
Widerspruchsbearbeitung

(Kennziffer: 0328)

zu besetzen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören insbesondere:
• abschließende Bearbeitung vonWidersprüchen aus dem
Bereich SGB II

• Entscheidung über die Kosten desWiderspruchsverfah-
rens und ggf. Erstellen von Kostenbescheiden

• eigenständige Information über Gesetzesänderungen
und aktuelle Rechtsprechung

Voraussetzungen für die Tätigkeit sind:
• Befähigung für die Laufbahnder Laufbahngruppe 2, 1. Ein-
stiegsebene, Fachrichtung Allgemeine Verwaltung oder
ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaf-
ten (mindestens Erste Juristische Staatsprüfung) oder

• eine vergleichbare Ausbildung
• Kenntnisse im SGB II
• Leistungsbereitschaft, Flexibilität, Belastbarkeit
• PC-Kenntnisse

Die Stellen sind befristet voraussichtlich bis 31.12.2016. Die
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40
Stunden. Die Bezahlung erfolgt nach TVöD. Der Arbeitsort
ist Hoyerswerda.

Aussagefähige Bewerbungen richten Sie bitte unter An-
gabederKennziffer (0328) bis zum11.09.2015 andas Land-
ratsamt Bautzen, Innerer Service, Bahnhofstraße 9,
02625 Bautzen.

ÖFFENTLICHE STELLENAUSSCHREIBUNG

Sport schafft Teamgeist -
Sport schafft Vertrauen -

Sport verbindet!

Aus diesem Grund findet jährlich auf Initiative des Sport-
bundes ein Sportfest mit den Asylbewerbern desWohnheims
in Kamenz statt.

In diesem Jahr war es am 19. August wieder soweit.
Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 bis 21 Jahren,
die Spaß an Bewegung haben, konnten sich an verschiede-
nen Sportspielen ausprobieren. ImMittelpunkt dieses sport-
lichen Nachmittages standen kleine Wettkämpfe und Staf-
felspiele. Vor allen jedoch sollten die gemeinsamen Aktivitäten
dazu beitragen, Abwechslung in den Alltag der Heimbewohner
zu bringen.

Die Sportjugend des Kreissportbund Landkreis Bautzen
e.V. unterstützte dieses Integrative Sportfest durch die Be-
reitstellung einiger Spiel- und Sportgeräte und den Einsatz
von Helfern vor Ort.

s p o r t B u n d s e t z t
d i e t r a d i t i o n f o r t

Integratives
Sportfestmit
Asylbewerbern
in Kamenz

Am 24.09.2015 feiern die Schüler, Schülerinnen, Lehrer
und Lehrerinnen der Schule zur Lernförderung Kamenz
ihr Schulfest im sanierten Schulgebäude.

Damit es für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis wird,
sind Höhepunkte wie Fahrradparcours, Hüpfburg, Zum-
ba, Skaterschule und vieles mehr geplant.

Alle Interessierten sind dazu recht herzlich eingeladen.

Kontakt:
Schule zur Lernförderung Kamenz
Macherstraße 140, 01917 Kamenz

SCHULE ZUR LERNFÖRDERUNG KAMENZ

Schuljubiläum
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Die Nachricht kamMitte Juli und die
Freude darüber war bei allen Beteiligten
groß:DerFördermittelantrag fürdieUm-
gestaltungderEnergiefabrikKnappenrode
wurdebewilligt.DasProjektwirdmit 2,5
Mio. Euro (90%Fördersummeaus dem
Bundesprogramm„NationaleProjektedes
Städtebaus“) vom Bund gefördert.

Von 168 eingereichtenProjekten haben
lediglich 46 denZuschlag auf Förderung
erhalten. Die Energiefabrik steht dabei
in einer Reihe mitWelterbestätten wie
der Großfestung Koblenz oder der
Klosteranlage St. Michael in Bamberg
und wurde von der Jury als Objekt von
nationaler Bedeutung bewertet.

Das Landratsamt Bautzen, die Stadt
Hoyerswerda und der Zweckverband
Sächsisches Industriemuseum werden
nun einen Projektplan zur Umsetzung

erstellen. Dieser wird die Beantragung
von weiteren Fördermitteln aus Pro-
grammen des Freistaates Sachsen be-
inhalten.

Bereits im Frühjahr 2016 sollen die ers-
ten Bauleistungen beginnen.

Hintergrund:
Der Landkreis Bautzen ist Eigentümer
der Energiefabrik Knappenrode. Er
stand im Hinblick auf die stetig stei-
genden Unterhaltungskosten für das
25 Hektar große Areal mit teilweise
stark sanierungsbedürftigen Gebäu-
deteilen und Großgeräten vor einer
Entscheidung zur weiteren Zukunft
der Einrichtung. Der Kreistag be-
schloss deshalb im Mai 2014 die
bauliche Umgestaltung des Areals
mit dem Ziel einer deutlichen Sen-
kung der Unterhaltungs- und Betrei-

berkosten und der gleichzeitigen qua-
litativen Aufwertung der Besucherer-
lebnisbereiche.

In einer Bauzeit von 2 Jahren soll die
Umgestaltung und Konzentration des
Kernbereiches erfolgen. Vorgesehen
sind die Schaffung eines neuen zentralen
Eingangsbereiches sowie die Verbesse-
rung des Besucherleitsystems. Parallel
zur baulichen Umgestaltung, die vo-
raussichtlich in den Jahren 2016 bis
2018 erfolgen wird, wird auch das mu-
seale Konzept durch denZweckverband
Sächsisches Industriemuseum, als Be-
treiber der Energiefabrik, überarbeitet
werden.

ENERGIEFABRIK KNAPPENRODE

Umgestaltung der Energiefabrik Knappenrode – Bundbewilligt Fördermittel

Am Sonntag, dem 13. September, ist
Tag des offenen Denkmals. Das dies-
jährige deutschlandweiteMotto lautet:
Handwerk, Technik, Industrie. Die
deutsche Initiative beteiligt sich an der
europaweiten Kampagne „European
Industrial and Technical Heritage Year
2015“.

Die Energiefabrik Knappenrode, ein In-
dustriedenkmal von nationaler Bedeu-
tung, lädt zu einer ungewöhnlichen
Begegnung mit der 100-jährigen
Brikettfabrik Werminghoff/Knappen-
rode ein.

Die Vokalgruppe „Kontrapunkt“
(Hoyerswerda) führt musikalisch vom
Besucherzentrum über den Treppen-

turm durch die historische Fabrik in das
Pressenhaus der Fabrik II. An allen Sta-
tionen erhält der Besucher einemuseale
Einführung. Siebe,Tellertrockner und
Brikettpresse setzen sich imposant in
Bewegung.

Im Anschluss wirdMaximilian Clau-
dius Noack (Radebeul) im histori-
schen Pressensaal der Fabrik II zur Berg-
arbeiterkolonie Werminghoff/Knap-
penrode unter städtebaulichen Aspek-
ten sprechen.Wussten Sie, dass die Ar-
beits- und Lebensbedingungen um
1914 zum Bau der Fabrikanlagen so
schlecht waren, dass trotzdem das
Doppelte gezahlt wurde, als Forst-
und Landarbeiter erhielten, kaum ein
Arbeiter länger blieb als einenMonat?

Wann erhielt eigentlich der Gasthof
seine überdimensionierte Erweiterung?
Seit wann heißt Werminghoff Knap-
penrode? Wie gehen wir heute mit der
„alten“und „neuenMitte“ desOrtes um?

Gehen Siemit uns auf einemusikalische
Wanderung und erfahren Sie altesNeu-
es. Beginn: 15 Uhr

www.saechsisches-industriemuseum.de
Öffnungszeiten: Dienstag bis
Sonntag von 10 – 18 Uhr

16. September, 19 – 21 Uhr,
Vortrag im Kühlhaus IV
„Ein Quarzgang am Gemeindeberg
Sproitz/OL“. Referenten Olaf Rogalla
und Dr. D. Schwarz (VFMG)

Spätschicht II – AufmusikalischemStreifzug durch die Energiefabrik Knappenrode
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DasMöbelhaus
direkt an der B6

Carl-Maria-von-Weber-Str. 14
01877 Bischofswerda
Telefon (0 35 94) 74 57 30
www.moebelsachse.de

Ö�nungszeiten:
Mo.–Fr. 9–19 Uhr • Sa. 9–14 Uhr
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Bereits fünf Mal beteiligte sich der
Landkreis Bautzen in den vergangenen
Jahrenmit insgesamtmehr als 200Ver-
anstaltungen an der bundesweiten In-
terkulturellenWoche.Ca. 15.000Men-
schen besuchten zahlreiche Ausstel-
lungen, Infoveranstaltungen, Kino-
abende,Theateraufführungen oder tra-
fen sich in den Schulen, Museen, Kir-
chen, Sporthallen, Gemeindehäusern
undKulturzentren, um gemeinsam zu
feiern, zu tanzen, zumusizieren, sich aus-
zutauschen oder sich kennenzulernen.

Die 6. InterkulturelleWoche,mit ih-
ren 85Veranstaltungen, lädt erneut alle
Einwohner undGäste des Landkreises
Bautzen zum Mitmachen ein, unab-
hängig von deren Herkunft, Hautfar-
be oder Sprachkenntnissen. Mit Ihrer
Teilnahme an den Veranstaltungen
können auch Sie zeigen, dass der Land-

kreis Bautzen eine weltoffene und to-
lerante Region ist. Begegnen Sie Zu-
gewanderten, ausländischen Gästen
sowie schutzsuchendenAsylbewerbern
und Flüchtlingen mit Respekt und
Wertschätzung. Zeigen Sie Interesse an
deren Kultur und Traditionen und
unterstützen Sie derenAkzeptanz in der

Gesellschaft. Zusammen mit vielen
Organisatoren, Partnern, Sponsoren
und den unzähligen ehrenamtlichen
Helfern sind Sie herzlich dazu einge-
laden.

Der französische Schriftsteller, Guy
de Maupassant schrieb einmal: „Es
sind die Begegnungen mitMenschen,
die das Leben lebenswert machen.“
Ich wünsche uns allen informations-
und begegnungsreiche Interkulturelle
Wochen 2015 im Landkreis Bautzen!

anna piętak-malinowska
Ausländer- und Integrations-
beauftragte des Landkreises Bautzen

Das Programmheft mit allen Ver-
anstaltungen liegt indenStadt- undGe-
meindeverwaltungen des Landkreises
aus und ist auch an allen Landrats-
amtsstandorten in den Bürgeräm-
tern erhältlich.

Das komplette Programm
finden Sie auch unter:
www.landkreis-bautzen.de/
ikw.html.

25. September 2015, 16:00 Uhr
Rathaus Bischofswerda
Großer Rathaussaal
Altmarkt 1, 01877 Bischofswerda

Unter dem bundesweitenMotto „Viel-
falt. Das Beste gegen Einfalt.“ wird auch
die Auftaktveranstaltung der Interkul-
turellen Woche in Bischofswerda ste-
hen. Es wird der Frage nachgegangen,
wie sehr sich die Kulturen dieserWelt
in ihremKern tatsächlich voneinander
unterscheiden. Bischofswerda stellt die

Frage: Was ist den Menschen dieser
Welt gemeinsam? Ein Thema zu dem
der Ethnologe Prof. Dr. Christoph
Antweiler seit langem forscht und an
diesem Abend in einem umfassenden
Vortrag seine Ergebnisse präsentiert.

DesWeiteren auf dem Programm des
Abends:
• Ausstellungseröffnung “Icons”,Wer-
ke vom chinesischenDesigner Chuy-
ang Zheng
• internationale Tänze und Musik

Auftaktveranstaltung

a B 2 5 . s e p t e m B e r 2 0 1 5

InterkulturelleWochen imLandkreis Bautzen

Nachruf
„Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.“

(Bertholt Brecht)

In Trauer nehmen wir Abschied von Herrn

Heiner Janik
Landrat a. D.

Unvergessen bleibt sein Beitrag als Landrat des ehemaligen
Landkreises Dresden zum Aufbau Ost in der Aufbruchszeit der Wende.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Michael Harig – Landrat

Im Namen des Kreistages und der Landkreisverwaltung Bautzen.

Nachruf
„Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.“

(Albert Schweitzer)

In Trauer nehmen wir Abschied von Herrn

Steffen Schmidt
Bürgermeister a. D.

Als Bürgermeister trug er lange Jahre Verantwortung für die
Gemeinde Schmölln-Putzkau – seine Spuren werden bleiben.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Michael Harig – Landrat

Im Namen des Kreistages und der Landkreisverwaltung Bautzen.
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individuelle Beratung, kostenlose Vorführungen, Vor-Ort-Service

Mobil und sicher
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Treppenlifte, Senkrechtlifte, Badewannenlifte,
Wanne mit Tür, Aufstehhilfen, Elektromobile

Fa. BEMOBIL - Äußere Lauenstr. 19 - 02625 Bautzen
www.bemobil.eu - 03591 / 599 499

02625 Bautzen-Stiebitz • Dresdener Str. 86a • info@rab-roeser.de

Vollbiologische Klein-Kläranlagen

Weitere Infos: (0 35 91) 30 42 42

4 ab 4 Personen
4 mit Prüfzeichen
4 leistungsstark
4 dauerhaft stabil, da aus Beton!
4 Dichtheitsprobe für KKA und 
 Sammelgruben
4 direkt vom Hersteller

BRANCHEN
KOMPASS AUTO & VERKEHR

IHR PARTNER RUND UM´S AUTO!

Tel. 03594 704983 • Fax 03594 715910 • www.autolentner.de
Neustädter Straße 61 • 01877 Bischofswerda

â Reparatur aller Kfz-Typen

â Gebrauchtwagenhandel

â Ersatzteilverkauf

Am 15. April 2015wurde das Gesetz
über Energiedienstleistungen und
andere Energieeffizienzmaßnahmen
(EDL-G) geändert. Alle Unterneh-
men, die nicht in die Rubrik der
Kleinstunternehmen bzw. der kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU)
eingeordnet werden können, die so-
genannten Nicht-KMU, sind dem-
nach verpflichtet, bis zum 5. De-
zember 2015 ein Energieaudit durch-
zuführen. Auch Unternehmen, an de-
nen die öffentliche Hand mit mehr
als 25 % beteiligt ist, zählen als
Nicht-KMU und müssen sich dem
Energieaudit unterziehen. Wirt-
schaftlich tätige Eigenbetriebe sind
ebenfalls dazu verpflichtet. Ausnah-
men stellen Regie-, Hoheits-, und
nicht wirtschaftlich tätige Eigenbe-
triebe dar. Unternehmen sind von der
Pflicht zur Durchführung eines Ener-
gieaudits befreit, wenn Sie entweder
ein Energiemanagementsystem nach
DIN EN ISO 50001 oder ein Um-
weltmanagementsystem im Sinne
des EMAS eingerichtet haben.

Beim Energieauditmüssen mindes-
tens 90 % des gesamten Energiever-
brauchs eines Nicht-KMU erfasst
werden. Der restliche Anteil kann
wahlfrei vom Audit ausgenommen
werden. Beim Audit müssen alle An-
lagen, Standorte, Einrichtungen, Pro-
zesse einschließlich der Transport-
prozesse des Unternehmens sowie
alle Energieträger (Strom, Brenn-

stoffe, Fern-/Nahwärme, erneuer-
bare Energieträger, Kraftstoffe, etc.)
berücksichtigt werden. Es ist ein Be-
zugszeitraum von 12 aufeinander-
folgendenMonaten zu wählen, wobei
für die Energieträger ein identischer
Zeitraum anzusetzen ist. Ziel ist es,
Einsparpotenziale aufzudecken, bei
entsprechender Wirtschaftlichkeit
umzusetzen und somit zur Errei-
chung der europäischen Energieeffi-
zienzziele beizutragen.

Bei der Pflicht zur Durchführung ei-
nes Energieaudits ist es nicht ent-
scheidend, werGebäudeeigentümer ist.
Jeder Gebäudenutzer, der ein Nicht-
KMU ist, muss seinen Energiever-
brauch im Audit berücksichtigen. So
müssen beispielsweise kommunale
Wohngesellschaften vermieteteWohn-
gebäude nicht untersuchen lassen, da
sie keinen Einfluss auf den Energie-
verbrauch der Nutzer haben. Auch
Baudenkmäler werden von der Ener-

gieauditpflicht nicht berührt. Sollte für
das Gebäude ein Energiebedarfsaus-
weis vorliegen, kann auf die Untersu-
chung derGebäudehülle sowie der An-
lagen und Einrichtungen der Hei-
zungs-, Kühl-, Raumluft- und Be-
leuchtungstechnik sowie der Warm-
wasserversorgung verzichtet werden,
wenn der Energieausweis diese Berei-
che vollkommen abdeckt. Alle ande-
ren Energieverbraucher sind im Ener-
gieaudit zu berücksichtigen.

Das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird ca.
20 % der zum Energieaudit ver-
pflichteten Unternehmen innerhalb
eines 4-Jahreszeitraumes hinsicht-
lich der Durchführung des Audits
überprüfen. Sollte ein auditpflichti-
ges Unternehmen der Pflicht nicht
nachkommen, drohen Bußgelder
von bis zu 50.000 €. Energieaudi-
toren aus der Region können unter
folgendem Link abgerufen werden:
https://elan1.bafa.bund.de/bafa-
portal/audit-suche/

Kontakt:
Energieagentur
des Landkreises Bautzen
im TGZ Bautzen
Preuschwitzer Straße 20
02625 Bautzen
Telefon: 03591 380 2100
Telefax: 03591 380 2021
E-Mail:
energieagentur-lkbz@tgz-bautzen.de

ENERGIEAGENTUR

Energieauditpflicht für Nicht-KMU
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UNSRE NEU`N DIESCHÖRDS!

In allen SZ-Treffpunkten + www.original-sächsisch.de
JETZT BESTELLEN!

NORWESCHNDIR
Ornee
Orschwerbleede
Größen XS–XXL
” [D] 12,90*
mit SZ-Card je ” 9,90*

Vorverkauf: SZ-Treffpunkt Bautzen, Lauengraben 18, Telefon 03591 4950-5020
 SZ-Treffpunkt Kamenz, Theaterstraße 3, Telefon 03578 3447-5420

ANNEKATHRIN 
BÜRGER

begleitet auf der Gitarre

„Der Rest, der bleibt“
Ein musikalisch-literarisches

Hörerlebnis

2. Oktober 2015 | 19.30 Uhr
Burgtheater Bautzen, Großer Saal

Vorverkauf: 19,50 €
mit SZ-Card im Treffpunkt: 18,50 €
Abendkasse 20,00 €



HAMT SK E L/ O P J E NO WOKR J E S A BUDY Š I N S E I T E 1 9

AUSGABE 29. AUGUST 2015 AMTSBLATT DES LANDKREISES BAUTZEN

J="B 3!;MB C H'>B 2B IB 5A;!6A!=D 0"<>A8CGF=6K):C16:B (-D @,#,% 7A46K)= 9=KF$)D L)86><+) 4=+ 9?)=+ ><+) @*%O. *.P OO @O
&?): *@@@ =)4) GA:N)= C 7:A46NM)!+): A?

Göda ist seit April einer von elf
neuen Standorten des Programms Ju-
gend bewegt Kommune in Sachsen.
Der Freistaat Sachsen und die Deut-
sche Kinder- und Jugendstiftung
(DKJS) unterstützen mit dem Pro-
gramm sächsische Kommunen im
ländlichen Raum kinder- und ju-
gendfreundlicher zu werden. Die of-
fizielle Auftaktveranstaltung findet in
Göda an folgendem Termin statt:

Wann: 05.09.2015,
10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Wo: Turnhalle – Kita –
Gemeindeverwaltung,
Schulstraße 14, 02633 Göda

In Workshops bekommen die
jungen Menschen die Gelegenheit,
gemeinsam Ideen und Verände-
rungswünsche für ihre Gemeinde

zu erarbeiten. Ob eine erste Idee oder
schon ein konkretes Vorhaben – alle
interessierten Kinder und Jugendli-
chen sind eingeladen ihre Vorschlä-
ge für Göda einzubringen. Unter-
stützt werden sie dabei von den Ex-
perten der DKJS. Die Vereine in
Göda werden auf der Auftaktveran-
staltung ihre Angebote für Kinder
und Jugendliche vorstellen. Außer-
dem gibt es ein Rahmenprogramm

mit einem Graffiti- und Musik-
Workshop und der Gelegenheit, ge-
meinsam mit Profis am Moped zu
schrauben. Auch für das leibliche
Wohl wird gesorgt.

Hintergrund:
Mit Jugend bewegt Kommune un-
terstützt die DKJS in Kooperation
mit dem Sächsischen Staatsministe-
rium für Soziales und Verbraucher-

schutz seit 2011 sächsische Kom-
munen dabei, die Folgen des demo-
graphischenWandels zu gestalten, at-
traktive Lebensbedingungen für Kin-
der und Jugendliche zu schaffen und
bedarfsgerechte Beteiligungsstruktu-
ren zu entwickeln und zu veran-
kern. In Form von fachlicher Be-
gleitung, kostenfreien Fortbildun-
gen für haupt- und ehrenamtlich
Aktive, sowie durch ein Projektmit-

telbudget für Beteiligungsprojekte
für Kinder und Jugendliche in Höhe
von 5.000 € fördert das Programm
die kommunale Kinder- und Ju-
gendbeteiligung. Der gegenseitige
Austausch und die Vernetzung mit
anderen Kommunen in der Region ist
ein weiterer Baustein des Programms.

www.jugendbewegtkommune.de

Kontakt:
Deutsche Kinder- und
Jugendstiftung
Regionalstelle Sachsen
Bautzner Straße 22
01099 Dresden

Ansprechpartnerin:
Peggy Eckert
E-Mail: peggy.eckert@dkjs.de
Tel.: 0351 / 320 156 50

a u f t a k t V e r a n s t a l t u n g a m 5 . s e p t e m B e r i n g ö d a

Jugend bewegt Kommune
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GEBURTSTAGGEBURTSTAG
SA 19.09. WIR FEIERNSA 19.09. WIR FEIERN

DANACH JOLLY JUMPER
COCKTAILS UND MUSIK

BIS 22 UHR SHOPPING 
FASHIONSHOWS 
GEWINNSPIEL

Vom 18. bis 20. September 2015
ist die Große Kreisstadt Löbau Gast-
geber des 18. Sächsischen Landes-
erntedankfestes. Gemeinsam mit
dem Landkreis Görlitz und dem
Sächsischen Landeskuratorium Länd-
licher Raum e.V. (SLK) organisiert
Löbau die Veranstaltung, wobei sie
von Bürgern, Vereinen, Verbänden,
Kirchen, Schulen, Institutionen, Be-
hörden und Unternehmen der
Stadt, der Region und aus dem
ländlichen Raum tatkräftig un-
terstützt werden.

Schirmherr der Veranstaltung ist
der Sächsische Staatsminister für
Umwelt und Landwirtschaft,Thomas
Schmidt. Sachsens größtes Ernte-
dankfest hat sich, auch dank der
Unterstützung durch das Sächsische
Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft, zu einer traditions-
reichen Veranstaltung entwickelt. Es
ist Spiegelbild der Leistungen der

Menschen aus dem ländlichen Raum
und Schaufenster des ländlichen
Raumes, des länd-
lichen Le-
bens

und Wirkens. Es soll die Leis-
tungsfähigkeit der heimischen
Land-, Forst- und Ernährungswirt-
schaft und gleichzeitig die Vielfalt
der Stadt und der Region prä-
sentieren.Der ländliche Raum als

Arbeits-, Erholungs- undWohnraum
stellt sich in vielfältigerWeise vor. Die
Gäste erleben interessanteTage zwischen
Tradition undModerne, Gottesdienst
und Erntedank, Zunft und Hand-
werk und vielem mehr.

Der vollständige Programmflyer als
Download sowie weitere Informa-
tionen zum 18. Sächsischen Lan-
deserntedankfest sind im Internet
unter www.loebau.de zu finden.

h e r z l i c h w i l l k o m m e n

18. Sächsisches Landeserntedankfest in Löbau
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